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a) Von der innerlichen Verfassung
des Senats in bürgerlichen Iu-
stizgeschästen

^ Her bei dem Stadtmagistrat zu Besorgung
der bürgerlichen Gerichtsbarkeit bestimm¬

te Senat hat das ihme anvertraute richter¬
liche Amt in ordentlichen Rathsversammlungen
zu verwalten . Zu diesem Ende hat derselbe
für die Geschäfte in Streitsachen vier Tage
in jeder Woche , als da Dienstags , Mitt¬
wochs , Freitags , und Samstags , für die
Angelegenheiten des nobiUs oKeü juäicis aber,
nämlich in Abhandlungs - Waisen - und Rech¬
nungssachen zween Tage jeder Woche , näm¬
lich Montags und Donnerstags ordentliche
Rathssizungen abzuhalten.



Diese Rathssizungen sind von dem Bür¬

germeister nach Maaß , als es die Geschäfte
fodern , in mehrere abgesonderte Sizungen ab-

zutheilen , dermassen , daß 9) die Aufnahme
mündlicher Klagen vor einem Rache und einem
Sekretär geschehen, b) die Erledigung der
exkibnorum , soviel die ordentliche Instruirung
des Prozesses betrift , vor dreyen Rächen,
einem Sekretär , und einem Kanzelisten be¬
sorget ; e) zur Aufnahme mündlicher Noch¬
dursten , und der hierüber zu schöpfenden Er-
kanntniß in den Geschäften , die gemäß tz . 15.
der allgemeinen Gerichtsordnung zum münd¬

lichen Verfahren geeignet sind , Z Räche , i
Sekretär abgeordnet , und von diesen über die
vernommenen Nothdursten die Berathschlagung
gepflogen , und die Erkanntniß geschöpft ; 6)
und eben auch von einer also besezten beson-
dern Rathssizung die Tagsazungen , welche
gemäß der allgemeinen Gerichtsordnung wegen
Aufstellung eines em -akons bonorum - oder

Ines , eines gemeinschaftlichen Rechtsfrcun-
des der Gläubiger , Erneuerung einer bedenk¬
lichen Urkund , wegen einem P260 prXjuäieiaü,
eellloue bonorum , oder reüitut 'ione in inks-

§rum , zur Aufnahm der Eiden , Versuchung



der Güte , und zu der zwischen streitendes
Theilen fürgehenden gerichtlichen Einsicht der
Urkunden , endlich zu den gerichtlichen Feilbies
tungen der bürgerlichen Realitäten ungeordnet
sind , ausgenommen werden können ; und geht
der Hauptgrundsaz dahin , daß die abgetheilte
Sizung auch das ihr arwertraute Geschäft so¬
gleich beendige , und erledige , folglich nichts
zweimal vorgetragen , sondern die Erledigung
über die Verhandlung von jenen gepflogen wer¬
de, die der Verhandlung anwesend gewesen sind.

8 . Z.
Zu Jnrstulirung der Akten ist genug,

wenn i Rath , i Auskultant , und i Kanzelist,
zu Verhörung der Zeugen aber , wenn 2 Rä¬
che und 1 Sekretär abgeordnet werden , die
das Präsidium zu benennen hat ; eben also sind
in den Fällen ( wo Zeugenverhöre , oder Eid
ausser dem Gerichtsorte in den Wohnungen
der Parthewn aufzunehmen sind ) zween Rä¬
che und ein Sekretär abzuordnen.

8 - 4 .

Ein Geschäft der allgemeinen Rathsver¬
sammlung ist die Verleihung aller bei dem
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Magistrate bestehenden Kanzleibedienstungen,
wozu ausser den Rachen das gesammte übrige
Personale zu zählen ist , mit jener Mäßigung
jedoch , daß die bestimmte Zahl des kersonnlis
bei keiner Bedienstung überschritten , auch nir¬
gends Supernumerarien , sollten sie sich auch
zur unentgeltlichen Dienstleistung anbieten,
angenommen werden.

8 - 5-

Die iu oKeioliZ bestimmte Rathssizung
hat alle Abhandlungs - Waisen - und Rechs
rmngsgeschäfte anzunehmen , und nicht nur
jene Vorkehrungen Zu treffen , die Zur Ins
struirung gehören , sondern auch in jedem Ges
schäfte die endliche Erledigung Zu schöpfen,
ohne eines neuerlichen Vortrags bei der all¬
gemeinen Rathsversammlung Zu bedürfen , und
ist der Bürgermeister an eine gewisse Zahl
der Rache nicht gebunden , sondern , ft viele
Räche , als er nothwendig findet , beiZuZiehen
berechtigt . Auch diese Geschäfte sind in ah§
getheilten Sizungen zu verhandeln : und ges
schiehet in jedem Falle genug , wenn 4 Rache
nebst dem ki -Llutto , dann 1 Sekretär und
Rathsprotokollist beigezogen werden . Die Abs
Handlungen aber , wo gar kein Recht eines
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Dritten einschlägt , und die also keinem An¬
stande unterliegen , wie auch die Gerhabsthafts-
bestellung können vor dreien Rathen , einem
Sekretär , und einem Rathsprotokollisten aus¬
genommen , und abgethan werden , wozu dem
Bürgermeister , wenn es die Geschäfte fodern,
auch besondere nachmittägige Rathsstzungen
abzuhalten öcvorstehet.

8 - 6.

Bei den Rathssizungen haben alle Räthe
zu erscheinen, die nichtKrankheits - oder wich¬
tiger Ursachen wegen von dem Bürgermeister
eigends enthoben sind , oder die nicht gemäß

45 . mit Bewilligung des Bürgermeisters die
Zeit ihrer Ausruhung genießen.

7-

An dem Tage der abhaltenden Raths-
Versammlung haben sich die Rache so , wie der

Bürgermeister in der Rachsstube dermassen

Zu gleicher Zeit einzufinden , daß um 9 Uhr die

Rathssizung den Anfang nehmen könne , auch
hat die Rathssizung bis i Uhr fürzudauren,
es wäre dann , daß kein einziges bearbeitetes
LMbitum unerlediget vorhanden wäre ; sollte
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das Referat eines Lxliiditi eben im Zuge seyn,
dann solle die Rathssizung auch bis 2 Uhr,
jedoch nicht länger fortgesezt werden , und
wenn auch dann die Erledigung nicht vol¬
lendet werden könnte , solle in solchem Falle
nach Gutbefund des krreLiäu die Beratschla¬
gung noch am selbigen Nachmittage , oder am
folgenden Tage fortgesezt werden.

b) Von Einreichung des Lxkibiri,
und dem krowcoUo Lxtübiro-
rum.

as immer an den Magigrat von Par-
theien , Obrigkeiten , untergeordneten

Iustizgehörden , oder auch von den vorgesezs
ten Stellen gelanget , bedarf weder bei der
Unterzeichnung , noch bei der Addresse sechsten
an die Stelle einer Louitoiüs , sondern es
geschieht genug , wenn von aussen der Name,
wohin das Lxkidimm gehört , angezeigt ist,
Massen sorgfältigst darauf gesehen werden muß,
damit vom Anfänge bis an das Ende nichts

un-



unrmzes hineingebracht , sondern daß bloß
das zur Sache gehörige ordentlich ausgeführet
werde.

§ . 9-

Was immer von Seite der Stellen an
den Magistrat gelanget , solle verschlossen , jenes
hingegen , was von den Partheien dahin ge¬
langet , kann entweder verschlossen , oder eröft
net dahin gegeben werden.

Zur Überreichung der Lxlilduormn ist
in dem Orte des Gerichts , und zwar in dem
eigenen Gerichtshause eine eigene Stube zu
bestimmen , dahin der für den Magistrat bc§
stimmte ? rotc>coHiÜ3 k' xlübitorum nebst den
dreien ihme zugegebenen Adjunkten anzuweir
sen , und von diesen ein eigenes ? rmcreoiK,m
Lxlüliitorum für den Senat in bürgerlichen
Iustizgeschafren zu führen.

ir.

Das krotoecüllrm Lxlübitonim muß stäts-
hm von 8 Uhr früh bis n Uhr Morgens,
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dann von Z bis z Uhr Nachmittags , Sonn-
und Feiertage nicht ausgenommen , täglich
offen gehalten werden , damit durch diese ganze
Zeit die Schriften eingereichet werden können,
und ist zugleich die Vorsehung dahin zu tref¬
fen , daß jene Lxkjbtta , die auf der Post ein¬
gesendet werden , von den Gerichtsdienern
von Zeit zu Zeit mit möglicher Beförderung
ahgeholet , und aä krococoUum . Lxtükuorum
übergeben werden.

8 - 12 -

Die Überreichung der Lxllibitorum hat
AU Händen des krotoeollilla kxliib 'itorum -
der mit nichts anderen zu beschäftigen ist , in
IOLO s,Keii zu geschehen , und steht dem Pros
tokollisten nicht zu , weder ein KxKibttum auff
ser dem Amte anzunehmen , noch im Amte die
Annehmung eines Lxkibici , unter was immer
für Vorwand , zu verweigern . Der Proto¬
kollist ist schuldig das kxlübuum in Gegen¬
wart desjenigen , der es überreicht , mit jenem
Numero zu bezeichnen , der dem Lxlübito nach
Maaß der Zeitordnung der geschehenen Über¬

reichung eigen ist , und hat der Numeri vom
i . Jäner bis letzten December jedes Jahrs
mmer fortzulaufen . Die Aufzeichnung des

Nu-
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Numeri hak von aussen unter der Aufschrift
sichtbarzu geschehen , wo selbst auch der Tag
der geschehenen Überreichung anzumerken ist.
Wer über die geschehene Exhibirung einen Be¬
weis sich zu verschaffen verlangt , hat auf ei¬
nem besonderen Bogen die Rubrick des Kxlü-
biti , das erübergiebt , zum Protokoll mitzu-
bringen , und ist sodann der Protokollist schul¬
dig , diese Abschrift der Rubrick nach Entge¬
genhaltung derselben mit zener des Lxkibin
mit dessen Nro . zu bezeichnen, und den Tag
der Exhibiruug darauf zu setzen ; doch solle -
Hierwegen in dem Amte niemand aufgehalten
werden , Massen nach der Numerirung die Ein¬
tragung des Lxlükici in das Protokoll füglich
nach abgefertigtem Überbringer geschehen
kann.

iZ.

Wie die Lxliibita Vorkommen , hat der
Protokollist selbe sogleich (in soweit er nämlich
nicht durch neue Exhibiten^ verhindert wird)
in jener Ordnung , welche die Zahl der Nur
mern ausweiset , in das ?rotoeol ! um Lxliibi-
wrum einzutragen, das ist : in selbes den Nu-
msrum Lxkibiti , sodann die Gerichtsbehörde,
von welcher das Lxllibirumzugesendet wors

den,



den , dann den Zunamen und Taufnamen je-
ner Parthei , die das kxKUmum betrift , den
Zu - und Laufnamen der Gegenpatthei , end¬
lich mit wenigen Worten den wesentlichen Ge¬
genstand des Lxliidici anzumerkeu ; zu diesem
Ende kann er das Involukrum , wenn nicht
die Rubrick von aussen ohnehin überschrieben
ist , eröffnen , und die Rubrick einsehen , den
einzigen Fall ausgenommen , wenn der Par¬
thei daran liegete . daß ihre Schriften von
niemand andern , als dem Bürgermeister selbst
eröfnet wurden , in welchem Falte denn der
Parthei obliegt , in der Uiberschrift mit grösseren
Buchstaben sich des Ausdruckes : Zu Händen
des Bürgermeisters zu gebrauchen , und ste¬
het dann dem Protokollisten die Eröfnung
nicht zu , sondern das verschlossene kxdilütum.
welches ebenfalls seinen fortlaufenden dlums-
rum zu überkommen hat , ist unmittelbar dem
Bürgermeister zuzusenden , jedoch in dem ? ro-
toeoüo , daß das Lxiiiditum zu Händen des
Bürgermeisters laute , anzumerken.

8 . 14.
Das ? rotoco11um Txlübttorum ist so ZU

führen , daß zur Seite jedes Blattes ein etwa
vier Finger breiter Raum leer gelassen werde,

da-



damit der Bürgermeister daselbst zu jeden Nrum
den Rath anmerken könne, dem er das Referat
zugetheilt wissen will , auch ist das Protokoll
an jedem Tage , jedoch ohne Unterbrechung
der Numern abzuschliessen , und daher auf je¬
dem Bogen anzumerken : krowLollum Lxtii.
ditoruw Z . B . vom 2 . November 1783 . An
Ferialtagen ist der Umstand des Ferialtags
anzumerken . Z . B . kroweoUumLxUibitorum
vom 15 . Novernber 1783 . Ferraltag . Ware
in einen: Lage wirklich kein Lxkibkum einge¬
kommen , ist der Lauf der Protokollstage den¬

noch nicht zu unterbrechen , sondern anzumer-
kern ? l'0toeo ! lum Uxliibitorum vom 2O . No¬
vember 1783 . Ist nichts emgekommen.

Die Eintragung in das Protokoll hat
ungesäumt zu geschehen , und ist dem Proto-
kolüsten nicht gestattet ein KxliiMtum von ei¬
nem Tage auf den andern zu überlegen , son¬
dern er darf sein Amtsort nicht ehe verlassen,
bis alle ^ xtiikns , die an selbem Tage vorge¬
fallen , ordnungsmäßig eingetragen sind.



16.

Wenn ein Lxllibltum nach Maaß der
Gerichtsordnung in äuplo , oder in mehreren
Rubricken einzureichen ist, ist jede Schrift , oder
jede Rubrick mit dem nämlichen Nro . zu be¬
zeichnen , die Eintragung in dem Protokolle
hat nur einmal zu geschehen , es ist aber zur
Seite anzumerken : in öuplo , oder mit e. g.
vier Rubricken.

§ - i ?.

Nur , wenn ein LMlmum ein gerichtli¬
ches Depositum betrift , ist selbes bey dem
krotoeollo Lxkibitorum nicht anzunehmen,
sondern es hat sich der Exhibent an einem Ge¬
richtstage bei versammelter Rathssizung an¬
melden zu lassen , und daselbst sein Dxllibimm
sammt dem Deposuo zu überreichen , worüber
sich nach Maaß hieünten folgenden tz . 87 . ^

zu benehmen ist.

Eben also , wenn ein KxliUütum ein ver¬
schlossenes Testament betrift , auf dessen Pub-
licirung nach Ableben des Erblassers gedruns



gen wird , hat der Exhibent solches dem Bür¬
germeister , oder in dessen Abwesenheit von
dem Gerichtsorte dem Vicebürgermeister , und
zwar zu des ein - oder andern eigenen Händ-
den zu übergeben.

8 - 19.
So wie von Zeit zu Zeit die Eintragung

der vorgekommenen Numern berichtigt ist,
sind die eingetragenen Kxlübita sogleich , so
weit sie bereits eigends benannte Referenten
haben , abzusöndern , die dem nämlichen Refe¬
renten ungehörige Lxkikita zusammen zu legen,
und von dem Protokollistensadjunkten die Ein§
tragung in die Referentenbögen zu besorgen.
Daher dann der Protokollist sogleich in dem
Protokolle dm bestehenden Referenten anzu¬
merken hat, damit der Bürgermeister andurch
erinnert werde , daß es keiner Zutheilung ei¬
nes neuen Referentens bedarfe , wo übrigens
die Lxliibita selbst , so bald möglich , dem be¬
treffenden Referenten durch die Gerichtsdie-
ner mit der nöthigen Sorgfalt , damit nichts
entfalle, zuzuschicken sind.

ro.



? . 20.

Das vollkommen berichtigte Protokoll
aber ist am Ende jedes Tags dem Bürger¬
meister zuzuschicken, der es zu durchgehen , und
bei jenen Lxkibms , die annoch keinen bestimm¬
ten Referenten haben , den Rath , dem er das
Referat hierüber auftragen will , zuzuschreiben
hat , wornach das Protokoll dem Protokolli-
sten anwiederum zuzusenden ist , damit auch
bei diesen neuen Lxkibiti8 die Zutheilung an
die Referenten , und die Eintragung in die

Referentenbögen geschehen möge.

§ . 21.

Das ? roweoUum kxkid 'iwrmn muß da¬

selbst in der Amtsstube getreulich aufbewah¬
ret , mit Ende jeden Monats die Tagblatter
in Ordnung zusammgebunden , Blatt für
Blatt foliiret , und dann über jeden Jahrgang
ein genaues Register mit Benennung der Par¬
iheien , von denen LxlübitL vorgekommen,
verfasset werden , und ist sich hiebei nicht auf
den Numer des Lxkibin , soridern auf das

Folium des Protokolls zu beziehen. Sind von
der nämlichen Parthei mehrere Lxlübita im

nämlichen Jahre vorgekommen , so sind die
/ .

' Par-



Partheien nicht öfters insbesondere zu benen¬
nen , sondern sogleich alle Folia , die auf diese
Parthei eine Beziehung haben , neben einan¬
der anzusezen, daher in dem Register der Par¬
theien Namen . . icht zu eng einzutragen , son¬
dern jeder Parthei ein mäßiger Raum , um
die weitere Folia beyzusezen , zu belassen ist.

c) Bon Zutheilung des Lxkibin an
den Referenten.

8 - 22.

,ie der Bürgermeister das krotoeoNum
Lxkibicorum erhält , hat er dasselbe so

bald möglich vor die Hand zu nehmen , die
Nubra genau zu durchgehen , und nach Befund
der Umstande die selbst zu erheben , und
zu durchlesen , sodann bey jedem Numer den
Namen desjenigen Raths anzumerken , den er
zum Referenten zu benennen findet.

8 - 2Z.

Von des Bürgermeisters Willkuhr hängt
die Auswahl und Benennung des Referen-

b tens



tens ab , und ist jeder Rath ohne Ausnahme

schuldig , das ihm zugetheilte Referat zu bear¬

beiten . Nur , wenn der benannte Rath mir

den Partheien , oder mit dem Geschäfte in ei-

ner dem Bürgermeister unbekannt gewesenen

Verbindung stünde , die ihn verhindere das

Referat auf sich zu nehmen , kann er sich auf
die hieunten Z2 folgende Art dessen entschla-

gen , ansonst nicht , und steht auch den Rathen

nicht zu , ohne ausdrücklichen Vorwiffen und

Einwilligung des Bürgermeisters die zugetheik-
te Referaten zu verwechseln , wie dann jede
von dem Bürgermeister bewilligte Verwechs¬

lung in dem Referentenbogen genau anzumcr-
ken ist.

§ . 24.

Doch soll sich der Bürgermeister m Zu-

theilung der Referaten folgende Rücksichten

gegenwärtig halten : 3) Daß , wenn ein Re¬

ferat einen unmittelbaren Zusammenhang mit

kril ) rii ) U8 hat , der Referent ohne wichtige Ur¬

sache nicht abgeandert werde , worwegen dann

jeder ! zu dem Magistrat gehörigen Stiftung,

jeder ersten Klage , jedem Pupillen und Rech¬

nungslegern , jeder Verlaffenfchaft , den Grund-

buch -sgesthaften , dem Betrieb in LxcLutjv ! «;



ein eigener Referent , der sogleich indem Pro¬
tokoll kxjiibitonnn vorzumerken kommt , zu
benennen , und diesem alles , was das nämli¬
che Geschäft betrift , zum Referate zuzuweisen
ist . l^ Daß unter den Referenten die Mate¬
rien stats also gerheilet werden , damit jeder
Rath in den meisten Geschäften die nötigsten
Kenntnisse sich erwerben möge , c) Daß jeder
Rarh zwar nach seinen verhältnißmäßigen
Kräften und guten Willen benuzet , aber kei¬
ner mit zu häufiger Arbeit beladen , keiner zu
sehr gesthonet , sondern eine billige Gleichheit
unter den Rächen in der Jutheilung beobach¬
tet werde.

§ . 25.

Sähe der Bürgermeister das Hxllibitvm
von grosser Wichtigkeit , oder besonderer Rück¬
sichten würdig an , so steht demselben bevor,
auch einen zweiten Rath als Korreferenten
zu benennen.

L- 26.

So wie der Bürgermeister die Zuschrei¬
bung der Referenten vollendet hat , ist das
krococoUum Lxlirbicorum dem Protokollisten

h a zurück-



zurückzuschicken , damit daselbst die jeden Rath
betreffende sortiret , und den Referenten¬
bögen jedem die ihm zugetheilte Lxkibna , so
weit es nicht bei den bekannten Referenten
schon vorhin geschehen , auch zugeschrieben wer¬
den mögen.

27.

Die Referentenbögen sind von dem Pro-
tokollisten folgendermassen zu führen : 3 ) daß
jeder Rath feinen abgesonderten Ternion ha¬
be , in welchem zur Seite , wie bei dem ? ro-
tocoUo Lxliibnorum ein vier Finger breiter
leerer Raum gelassen werde , um daselbst den
Numerum , den das kxkibitum in dem kro-
toLoIlo Lxkiknorum hat , auszeichnen , und
dann den Tag , an welchem das Kxlübitum
erlediget worden , anmerken zu können, b)
Daß in selbes Lag für Tag , und zwar mit
ausdrücklicher Anmerkung eines jeden Tags,
die dem Referenten , auf den der Ternion
lautet , zugetheilte Lxliibics eingetragen ; hin
bei c) die bei jedem Referenten vom i . No¬
vember bis letzten December 1734 . die künfti¬
gen Jahre aber jederzeit vom 1 . Janer bis
letzten December in der Reihe fortlaufende
Numeri der Referaten ausgedrückt , und der

Nru8
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Mus , den das kxlüditum in dem Referenten¬
buche hat / jedem Lxkilmo rückwärts beigese-
zet werde.

Z . 23.

So wie die Eintragung in die Referem
Anbögen vollendet ist / sind jedem Rath die in

sein Referat einschlagende Geschäfte noch an

selbigem Lage zuzuschicken , und ist diese Zu¬
schickung von dem Protokollisten durch die Ge¬
richtsdiener einzuleiten , hierbei aber die Für¬
sorge zu treffen , daß die <-4Ns sorgfältig und

genau , damit nichts entfallen , oder eröfnet,
noch gelesen werden könne , zusammengebunden,
und versiegelt zugeschicket werden . Diese Zu¬
schickung hat nur in die dem Rath in dem Ge¬
richtsorte eigene Wohnung zu geschehen , Mas¬
sen , wenn sich der Rath ausser dem Gerichts¬
orte aufhielte , dieser unter seiner Verantwor¬

tung die nöthige Anstalt zu treffen hat , damit
er die zugeschickte mit Verläßlichkeit , und

zu rechter Zeit überkommen möge . .

§ .
'
29.

Hatte der Bürgermeister ein in das Pro¬
tokoll eingetragenes kxlüditum abgefodert , und

b z etwa



etwa zurückgehalten , hat er die Zurückhaltung
bei dem betreffenden Numero eigenhändig an¬
zumerken.

8 - zo.

Die Referentenbögen sind in jedem Raths¬
tage in die Rathsstube zu geben , mit Ende
des Jahrs in die Ordnung zu bringen , und
in der Registratur durch io Jahre aufzube¬
halten , nach deren Verlauf sie kaßirt werden
rönnen.

6) Von Ausarbeitung des Txkibm
zum künftigen Referat.

8 - Zi.

er Referent ist schuldig zuvorderst zu sehen,
ob die Numeri der Referaten genau auf

einander folgen , und also nicht etwa ein oder
anderes Stück nicht zugestellt worden ; bemerkt
er hierinnen eine JrrrMg , hat er sich mit dem
krotoeolliüL Txiübitorum des ehesten zu be¬

sprechen , um den Verstoß zu beheben , ansonst
aber , oder auch bei öfteren derlei Irrungen^

wenn
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wenn sie auch sogleich behoben würden, , dem

Bürgermeister die Anzeige zu machen , um den

Protokollisten zu mehrerer Genauigkeit anzu¬
halten.

8 - Z2.

Sollte der Referent aus dem Kxlülüto

entnehmen , daß eine dem Bürgermeister un¬
bekannt gewesene Ursache seiner Verflechtung
mit dem betreffenden Geschäfte , oder den Par¬
theien ihn hindere , das Referat auf sich zu
nehmen , hat er am nächsten Rathstag dem
Bürgermeister den Anstand zu eröfnen , da¬
mit , wenn selber ihn wichtig genug fände , ei»
anderer Rath zum Referenten ernannt werde,
welches in dem Protokolle , und dem Refe¬
rentenbuche sogleich wahrendem Rath anzu¬
merken , von dein neu ernannten Referenten
aber das Lxkibjmm in mKami zu überneh¬
men ist.

33 »

Ist aber der benannte Referent zum Vor¬

trag des ihm zugetheilten kxliwur geeignet,
hat er sogleich jedes LxliUümm genau zu
durchlesen, und dem Geschäfte jene Uiberden,-
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kung , und reifes Nachsinnen zu widmen , das
ihn in Folge des abgelegten Diensteides vor
Gott und seinem Landesfürsten ausser Ver¬
antwortung sezet.

Z4.

Der Referent hat bei jenen der ihm zu-
getheilten Lxkibitorum , die bloß nach den kla¬
ren Worten der Gerichtsordnung , ohne daß
es einer Beurrheilung bedürfe , zu erledigen
sind , die bloß eine solche Einleitung betreffen,
so keiner ordentlichen Berathschlagung lohnet,
lediglich auf einem besonderen Bogen den Nu-
werum , den das kxkijbitum nach dem Proto¬
koll hat , und das Formale des Bescheids von
Wort zu Wort anzumerken , nach welchen : er
dus Lxkib '

ttum zu erledigen glaubet , von je¬
nen Kxli '

rbikjZ aber , die einer gründlichen Ein¬
sicht und Beurtheilung bedarfen , hat der Re¬
ferent zu jedem kxliibito auf einem besonder»
Bogen , bei welchen im Eingänge der Nume¬
rus des Lxlükiti ebenfalls anzumerken ist,
einen gegründeten Auszug des Geschäfts zu
verfassen , es wäre dann das kxkibuum von
solcher Kürze und Deutlichkeit , daß es keines
Auszuges bedürfe , sondern in seinem vollen
Inhalt abgelesen werden könne , Massen als¬

dann



dann der Referent von Verfassung eines Aus-

zugs enthoben ist , doch solle sich der Referent
dieser Befugniß keinerdings zu seiner Bequem¬
lichkeit gebrauchen , und nicht etwa auch weit¬
läufige Schriften ihres vollen Inhalts ablesen
lassen , Massen der Bürgermeister bei dießfalls
bemerkender Nachlaßlgkeit den betreffenden Re¬
ferenten zur Verantwortung zu ziehen , und eü
nem solchen Referenten , bei dem dießfalls die
Beurtheilung mangelte , aufzutragen hat , über
alle ihm zugetheilte Lxliibim die Auszüge zu
verfassen.

35-

Wenn aber das ll-xliillnum , oder in einem
schriftlichen Verfahren ein oder andere , oder
auch alle Sazschriften zu weitläufig sind , dann
hat der Referent über das betreffende Lxkidi-
nmi , oder die Sazschrift einen Auszug mit
Genauigkeit und Gründlichkeit zu verfassen,
keinen Behelf , oder Beweismittelzu überge¬
hen , das beticum von Wort zu Wort , wie
es in dem kxlübito einkömmt , auszudrücken;
beinebens bei jedem Referat sich die Ordnung
der Beilagen , und bei denen weitläufigeren die

zur Sache gehörigen Stellen auszuzeichnen,
my bei der Beratschlagung nicht durch lan-

b 5 gcs
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ge § Nachsuchen die Rathsversammlung einer

unnüzen Zeitversaumniß auszusezen.

8 - Z6.

Uiber jeden Prozeß hat der Referent ein
mit Gründlichkeit und Fleiß bearbeitetes Vo¬

tum zu verfassen , hiebei sich angelegen zu hal¬
ten , die Rathsversammlung nicht mit einer un-

nöthigen Weitläufigkeit aufzuhalten , und zu
ermüden , am Ende des Voü ist das Urtheil
von Wort zu Wort , wie es der Referent
abzufassen glaubte , zu entwerfen , und dann
ist dieser Referatsbogen ebenfalls von dem
Referenten zu unterzeichnen.

§ . Z7-

Die dem Referenten zugetheilten Lxlüln-
ra , die keine geschlossene Verfahren in Streit¬
sachen betreffen , hat der Referent jedesmal
im nächsten Rathstag in Vortrag zu bringen,
rs wäre denn , daß auch der nächste Raths¬
tag , ohne daß die Justizpflege leide , nicht
abgewartet werden könnte , in welchem Falle
der Referent sich sogleich , als er von den Ge¬

schäften die nöthige Informazion genommen
hat , mit dem Bürgermeister über jene Vor¬

kehrung



2 ^

kehrurigen einzuvernehmen hat , die dem Dien¬

ste angemessen sind , und stehet in solchem Fal¬
le dem Bürgermeister bevor , zu einer solchen
augenblicklichen Berathschlagung einen oder

anderen Rath beizuziehen.

§ . Z8 - ,

Die dem Referenten zugetheilten geschlos¬
senen Verfahren , hat der Referent mit solcher

Beförderung zu bearbeiten , daß dieselbe läng¬
stens binnen ZO Tagen zum Vortrag gelangen
mögen , doch kann der Bürgermeister bei un¬
terwaltenden besonderen Umständen dem Refe¬
renten eine längere Frist anberaumen , oder

auch eine mehrere Beförderung austragem

i

Jene TxMiw , bei denen insbesondere
ein Korreferent benennet ist , hat der Referent
vorzüglich in die Bearbeitung zu nehmen , so
bald diese vollendet ist, sie dem benannten Kor¬

referenten , jedoch ohne seine Meinung zuzusen¬
den , der Korreferent aber sein Votum schrift¬
lich auf einen besonderen mit dem Nro des Lx-
kibiti bezeichnten Bogen , auf eben jene Art,
Wie dem Referenten befohlen worden , aufzm

streu-



sezen , wo sodann nach vollendeter Bearbeit
rung das Kxkiibicum dem Referenten zuzusen-
den ist , damit es in Vortrag gebracht werde.

8 » 40,
Der Bürgermeister hat von Zeit zu Zeit

das Referentenbuch zu durchgehen , um zu ent¬
nehmen , was bei jedem Rath etwa im Rück¬
stand hafte . Haftete der Rückstand über die
vorgeschriebene Zeit , hat er dem Referenten
der Beförderung halber Erinnerung zu rhun,
und ist dieser schuldig am nächstfolgenden Raths¬
tage entweder das Lxlüdmim , oder die an ihn
geschehene Erinnerung in Vortrag zu brin¬
gen , damit im lezten Falle die Ursache des
Retardats 36 kroeoLolMm genommen , die
Zulanglichkeit der Entschuldigung von dem
Bürgermeister beurtheilet , allenfalls eine ver-
haltnißmaßige Frist bestimmet werde.

8 - 4i.

Sollten die von dem Bürgermeister ge¬
hörig geschehenen Erinnerungen ohne Wirkung
seyn , ist diese versäumte Amtspflicht an seine
vorgesezte Behörde anzuzeigen , damit ' der be¬
treffende Rath ad 0ÜILÜ0L liüario suspcndi-



ret , oder nach Umstäl !den angesehen werden

möge.

42.

Jener Rath, dem eine Stiftung zum
Referat zugewiesen ist , hat von dem Bestand

Dieser Stiftung ein ordentliches Rapttlare zu
führen , in dieses Die Beschaffenheit der Stif¬
tung , und zu welchem Endzweck , und mit wel¬

chen Bedingniffen sie bestimmt seie , genau an-

zumerken , den Stiftungsftmdum gründlich und
umständlich anzuführen , und alle sich hiebei
ergebende Veränderungen anzumerken , dieOa-
rscorL8 der Stiftung , und die Teilnehmer der¬
selben einzutragen , und dann , was immer in
Beziehung auf selbe vorfallt , aufzuzeichnen,
damit , wann von ihm eine Auskunft gefodert
würde , er selbe in kurzer Zeit standhaft abge¬
ben , und also auch , wenn ein anderer Refe¬
rent bestimmt würde , diesem sogleich die nö-

rhige Information ertheilen möge.

§ . 4Z-

Eben also hat jener Referent , dem ein
Fideikommiß zum Referat zugewiesen wird , in

gleicher Art über die wahre Beschaffenheit des
be-



betreffenden Fideikommisses ein Rapulare zu
halten , und in selbes die Beschaffenheit des
kiäe 'ieomlmss - lvüimri , die eigentliche Fidei-
kommiß - Oorpora mit Denen etwa hiebei auf¬
fallenden Bemerkungen , die Fideikommißbesi-
zer , und Lurswres , die Ouera des Fideikom¬
misses , die etwa zu leistenden Depurirungen
genau und umständlich einzutragen , auch alle
in Beziehung auf das Fideikommiß verfallen¬
de Angelegenheiten von Zeit zu Zeit anzumer¬
ken , Damit er nicht nur standhafte Auskunft,
wenn selbe nothig wöre , ertheilen könne , son¬
dern auch , wenn selber bei ein - oder anderen

Fideikommiß besonders in Rücksicht der auf¬

getragenen Depurirungen einen Saumsal so¬

wohl von Seiten der Fideikommißpsffessoren,
als Kuratoren bemerkte , dießfalls die nöthigen
Erinnerungen bei allgemeiner Rathsversamm¬
lung geschehen, und in die diensamen Vorkeh¬

rungen eingeschritten werde.

§ . 44 »

Am Ende jeden Jahrs ist der Stand je¬
der Stiftung , und der Stand jeden Fideikom¬

misses von dem betreffenden Referenten dem

Bürgermeister vorzulcgen.



8 - 45-

Zeder Rath ist berechtigt , in jedem Zähre
durch 6 Wochen die Enthebung von aller Ar¬
beit bei dem Bürgermeister anzusuchen, die er
entweder unterbrochen , oder in einer Reihe
zur Ausruhung seines Geistes , oder zur Be¬
sorgung seiner häuslichen Geschäfte verwen¬
den kaum; und soll ihm der Bürgermeister die
Aus ruhungszeit nicht anderst verweigern , als
wenn der Dienst durch die Abwesenheit des
Raths leidete , und die Geschäfte in ihrem
Zug nicht fortgesezt werden könnten . Sollte
ein Rath sich während dieser Zeit seiner Aus-
ruhung ausser des Genchtsorts begeben , oder
aus wichtigen Ursachen eine längere Zeit zu
Enthebung von der Arbeit fodern , so hat er
auch hierum insbesondere den Bürgermeister
anzugehen , welcher berechtigt ist , ihm die Er¬
laubnis sich von dem Gcrichtsom , jedoch nicht
ausser den k. k . Erblanden hinweg zu begeben,
zu erkheilen, auch bei Befund wichtiger Ur¬
sachen ihn von der Arbeit über 6 Wochen,
jedoch nicht länger , als im Ganzen auf Z Mo¬
nate zu entheben , gegen dem , daß sich der
Rath bei einer über 6 Wochen fürdaurenderr
Absentirung den gesezmaßig bestehenden Taxerr,
und Besolvungsabzügen unterwerfe . Wellte

sich



sich aber der Rath eine über z Monate fort-
daurende Enthebung von dm Geschäften er-
bitten , so hat er sich dießfalls zwar ebenfalls
nirgends anders , als bei dem Bürgermeister,
und zwar mit Anführung und Darthnnng aller
Umstande , und der Beweggründe seines Ge¬
suchs schriftlich zu melden ; es steht aber die¬
sem nicht zu , diese von selbsten zu ertheilen,
sondern er ist schuldig , hierüber die Anzeige
dem Appellaziousgerichte mit feinem gutachtli¬
chen Ermessen abzugeben , und hierüber fernere
Entschüessung zu gewärtigen. Wo endlich,
wenn sich ein Rath die Erlaubniß ausser Lan¬
des zu reisen erbitten wollte , diese nach Maaß
der unterm21 . December1780erflossenen An¬
ordnung bei Hofe anzusuchen ist.

e) Von dem Vortrage , derDerath-
schlagung , und Erledigung der
Hxliibirorum.

8 - 46.
H> er Eingang der Rathsflzung , und zwar

vor der Abtheilung in mehrere Senaten
hat mit dem zu geschehen , daß die dem Ma¬

gistrat



gistrak zugekommenen Generalien und Resolu¬
tionen abgelesen , und die etwa hierüber nö¬
tigen eiligen Expeditionen ungesäumt besorgt
werden ; von jenen höchsten Entschließungen,
die nicht eine blosse Partheisache , sondern ein
Normativum betreffen , hat jeder Rath ein
gedrucktes oder geschriebenes Exemplar zu über¬
kommen ; bei den übrigen kxlükicis ist dem
Bürgermeister nach der ihm bekannter: mehre¬
ren , oder minderen Dringlichkeit der Geschäfte
zu überlassen , in welcher Reihe und Ordnung
er die KxNilms vergetragen haben wolle ; nur
ist sich gegenwärtig zu halten , daß bei den
Prozessen , so mel möglich , aus den bearbei¬
teten jener in Vortrag zu bringen sey , welcher
dem Magistrat früher übergebe ; : worden ist,
wann nicht hei einem spateren die am Verzug
unterwaltende Gefahr eine mehrere Beförde¬
rung erforderte.

8 - 47-

Der Vortrag hat von dem Referenten also
zu geschehen , daß er das Lxlübckum , oder
auch den hieraus fomirten Extrakt samwt sei¬
nem schriftlichen Vmo ablcse , die sammtliche
dem Prozesse beiliegende Urkunden sollen in
jener Stelle , auf die sich eine Parthei bezieht,

c oder



oder auch , wenn es der Referent , Bürgen
Meister , oder ein Rath nöthig finden sollte,
ihres ganzen Inhalts , und zwar nicht von
dem Referenten , sondern von einem Rath,
dem wahrend des Referats die Akten zu über¬
geben sind , abgelesen werden.

' 43 .

Dem Referenten ist in Ablesung des Re¬
ferats nicht einzureden , weder soll ein Rath,
ehe an ihn das Vocum kömmt , oder der Bür¬
germeister zum voraus zu bemerken geben , wo¬
hin seine Meinung abziele , sondern es ist der
Referent ruhig und bedachtsam anzuhören.
Nur wenn ein Rath ein kaLtum nicht wohl
eingenommen hatte , stehet ihm bevor , hierüber
mit Anstand von dem Referenten die Aufklä¬
rung anzuverlangen , die ihm auch aus den
Akten zu ertheilen , und dann mit Ablesung
des ferneren Referats fortzufahren ist.

49-

Nach vollendetem Referat soll in den Fal¬
len , denen ein Korreferent bestimmt ist , dieser
sein schriftliches Votum , und zwar auch den
seinerseits verfaßten LxcraLkum ^ ötorum , wenn

er



er mit jenem des Referentens nicht durchge-

hcnds übereinstimmete , ablesen , und dann hat

die Umfrage unter den übrigen Rathen nach

jener Reihe und Ordnung zu geschehen , in

welcher sie sizen.

§ . 50.

Jeder Rath soll in Erinnerung auf seinen

Diensteid seine Meinung nach seiner innerli¬

chen Uiberzeugung gewissenhaft eröfnen , keiner

Leidenschaft oder sonst wie immer gearteten
Rücksichten , die ihn von dem Wege der Ge¬

rechtigkeit und Wahrheit entfernten , statt geben,

sich bloß durch seine Amtspflicht leiten lassen,

seine Meinung mit männlichen Anstand , ohne

Anzüglichkeit auf die widrige Meinung ablegen,
anbei aber sich gegenwärtig halten , durch un-

uüze Weitläufigkeit , und Miderholung dessen,
was bereits vor ihn ; erwähnt worden , die

Verathschlagung nicht zu verzögern.

L - 5i.

Ein Rath solle dem andern in das Vo.

wm nicht einreden , nur wenn der Referent
bemerkte , daß der Votant seine Meinung auf

ein ganz irriges aktenwidriges kEum gründe,
c 2 stehet



sichek ihm bevor , mit Anstand die wahre Be¬
schaffenheit des Faktums aufzuklaren.

8 - 52.

Ein Rath kann in folgenden Angelegen¬
heiten der Berathschlagung nicht beiwohnen,
weniger eine Stimme geben . 3) Wenn das Ge¬
schäft seine Gemahlinn , b) einen Blutsver¬
wandten in auf - oder absteigender Linie , e)
ein Geschwistertkind , oder der ihm in der
Seitenlinie mit Blutsfreundschaft noch naher
verwandt ist , äh der ihm im nämlichen Grad
verschwägert ist , e ) seinen Mündel , oder Krr-
randum , LH oder auch eine Parthei angehet,
wit der er in grosser Feindschaft lebt , z ) nicht
minder in den Angelegenheiten , in denen er
einer Parthei als Rechtsfreund gedient hatte,
k ) wenn er aus dem Geschäft einen unmittel¬
baren , oder mittelbaren Nuzen oder Schaden
zu gewärtigen hat ; daher solle in allen diesen^
Fällen der betreffende Rath , wie das Kxllikr-
tum in Vortrag kömmt , die Eröfnung ma¬
chen , damit ihm die Abtrettung gestattet
werde.

Z . 5Z.



? . 53.
Sollte ein Rath , der seine Meinung frü¬

her abgegeben hat , sich durch die Gründe eines
späteren Voci bestimmet finden , von seiner
vorigen Meinung abzugehen , hat er es also*
gleich aci krotoeollum anzuzeigen , aus welchem
sodann seine erste abgegebene Meinung hinweg

.zu bleiben hat.

54 .

Das ? i'T6äium soll Niemand in der Frei¬
heit des Voci , außer einer in dem Voro be¬
merkten Unanständigkeit oder Weitläufigkeit un¬
terbrechen . Nur wenn selbes zu bemerken glaus
bete , daß ein wichtiger Umstand ganz über¬
gangen , oder in einem ganz falschen Gesichts¬
punkte die Berathschlagung ausgenommen wor¬
den , stehet ihm bevor , die Umstände in kaLto,
jedoch ohne den seinerseits hieraus ziehenden
Schluß zu eröfnen , den Rächen zu erinnern,
und die Umfrgge zu wiederholen ; Massen nach
einmal geäußerter Meinung keine neuerliche Um¬
frage geschehen solle , und nur jedem Rach ge¬
mäß vorstehendem tzpk" obliegt , von seinem
V <' w abzugehen , wann er sich durch des k>rX-
Lä^ Eründe in dessen Meinung überzeugt fänden

e 3 ausser



ausser dem mag zwar das kr^ lMium seine ab¬
gesonderte Meinungaä kl'otocollumgeben , er
istaber schuldig nach den einhelligen oder meh¬
reren Stimmen das eorwiulum zu fassen.

55-

Sind in der Berathschlagung die Stim¬
men also getheilt , daß für jede Meinung eine
gleiche Anzahl stehe , dann hangt von dem ?rL-
üllio ab , welcher Meinung er beitretten wolle,
und nach dieser ist das eouelukum zu fassen.
Könnte aber das kr^ Liänim bei also getheilten
Meinungen sich zu keiner entschlieffen, steht sel¬
bem bevor , zu Versuchung eines gütlichen Ver¬
gleiches die Partheien vor Gericht zu beruffen,
und sich hiebei nach Maaß des 26sten Kapitels
der Gerichtsordnung zu benehmen , ausser dem
aber , oder wenn der versuchte Vergleich nicht
zu Standen käme , die Vom auch nicht klar , und
zu sehr unter sich verschieden seyn sollten, hat ei¬
ne zwote Umfrage doch solchergestalren Plaz
zu greifen, daß dem Bürgermeister vor selber
seine Gesinnungen über die Sache zu eröfnen
nicht zustehe. Wo sodann , wenn auch das
zweitemal paria ausfallen sollten , die Verath-
schlagung bei einem mittels Zugebung mehrerer
Rathen verstärkten Senat vorzunehwen seyn
wird. 56.



HP

§ . 56.

Das Oonelusum soll deutlich und genau
rr6 lli-moLollum gegeben werden ) stimmt selbes
mit des Referentens Antrag überein , und das
Geschäft wäre von Wichtigkeit, sollen die For¬
malien nochmalen abgelesen , und jedes Wort
wohl erwogen werden ; wäre aber das Oon>
ewlüm wider des Referentens Meinung aus¬
gefallen , sott der erste Rath , nach dessen
Stimme das Oonelutum gefaßt worden , das
Formale entwerfen , und längstens im folgen¬
den Rathstage zur Schlußfassung vorlegen.

8 - 57-

Von jenem , was in der Rathsversamm,
lung vorgekommen , solle das Rathsperfonale
bei schwerer Verantwortung , und genauer
Haftung für allen entstehen mögenden Scha¬
den ein genaues Stillschweigen beobachten,
und Niemand etwas eröffnen.

( 4 L)



k) Von dem Benehmen bey Auftieh
MM

58 .

Kt ^enn sich ein Kläger anmeldet, der eine
mündliche Klage vorzubringen gedenket,

hangt von dem Bürgermeister ab , ok er sel¬
be vor der ordentlichen Rathsversammlung
aufnehmen , oder wenn es die Menge der Ge¬
schäfte nicht Messen, und es dem Bürgermei¬
ster nicht gefllllg wäre , mit Anhörung der
Klage die Rathsversammlung zu beschäftigen,
hiezu eine eigene Kommißion mittels Abord¬
nung eines Raths und eines das Protokoll
führenden Sekretärs benennen wolle ; wo sich
sodann in ein so anderem Falle ob der Aus¬
nehmung der mündlichen Klage nach Vorschrift
der Gerichtsordnung genauest zu,achten ist.

59 .

Uiber alle vorgekommenen mündlichen
Klagen solle ein abgesondertes Register gefüh¬
rt werden , in welchem der Name der Par¬
theien, und der Tag der angemeldeten münd¬
lichen Klagen einzutragen, im übrigen aber

sich



sich auf die kolig des Protokolls , in welchem
die umständliche Anzeige enthalten ist , zu be-

ruffen kommet.

§ . 6o.

Ist die mündliche Klage vollkommen an¬

gebracht , hat der Klager abzutretten , und es

istsodann sogleich allenfalls über das von dem
abgeo rdneten Rath an die Raths Versamm¬

lung zu erstattende Referat die Berathschla-

gung aufzunehmen , was hierüber der Ord¬

nung nach einzuleiten sey , damit die findende
Verfügung dem kxpeciitori zur weiteren ord¬

nungsmäßigen Einleitung übergeben werde.

x) Von dem Benehmen in Rück¬
sicht des mündlichen Verfahrens.

? . 61.

Alle Tagsatzungen , welche meiner Streitsa-
^ che ob des mündlicher : Verfahrens , oder

auch in sonstigen richterlichen Geschäften , die

nicht bloß das nobile oKieium ^uäieis betreft
c 5 , ftn,



^2

fen , nach Maß der allgemeinen Gerichtsord-
ttung aufzunehmen sind ; sollen in einer abge¬
sonderten Kommißion , der nebst einem
6io zwey Rathe und ein Sekretär zuzugeben
ist , fürgenommen werden . Damit aber an ei¬
nem oder dem nämlichen Tage nicht zu viele
Tagsazungen ungeordnet werden mögen , ist
von einem durch den Bürgermeister hiezu be¬
nannten Sekretär ein Verzeichniß aller anbe¬
raumten Tagsazungen zu führen , in dieses bei
jeder zur Sizung bestimmten Tage anzumer¬
ken , in welcher Angelegenheit eine Tagsazung
aufgesezet feye.

62.

Wenn an einem Tage mehrere Tagsa¬
zungen anberaumt sind , solle sich zuvörderst
die Beförderung derjenigen angelegen gehalten
werden , bei denen Partheien einschreiten , die
etwa vom Lande kommen , ausser dem sind je¬
ne vor den anderen vorzurufen , bei welchen
die Partheien am ersten anwesend gewesen,
am Ende aber sind jene Tagsazungen vorzu¬
nehmen , bei denen über Ausbleiben eines
Theils die Kontumaz inkurriret würde.



8 - 6Z.

In dem Akte der Tagsazung , es möge
selbe auf eine ordentliche Nothdurftshandlung,
oder sonstiges Kontradiktorium ankommen,
oder aber es um eine gütliche Einverständnis;
der Partheien gehandelt werden , solle sich
genau nach jenem geachtet werden , was dies¬
falls in der Gerichtsordnung vovgeschrieben
ist ; nur ist die Fürsorge zu treffen , daß über
die Urkunden , so jede Parthei anbringt , und
einlegt , von dem Sekretär ein Verzeichnis;
(KotuluL) verfaßt , in selbem das Datum,
und die Benennung der Urkunde , wie auch
die Parthei , die selbe beigebracht hat , an¬
gemerkt , und dieses Verzeichniß nach der von
den Partheien erfolgten Fertigung dem Pro¬
tokoll beigeschlossen werde.

64.

Aus den Partheien , die vor Gericht zu
erscheinen haben , gebühret nur folgenden das
Recht einen Siz zu fodern : a) Jenen, welche
zu den Prälaren - Herrn , oder Ritterstand ei¬
nes kaiserl . Erblandes , oder auch eines aus¬
wärtigen Staats gehören; K) welche die Wür¬
de eines wirklichen kais. kenigl . Raths , oder

eine
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eine höhere Charge begleiten ; c) die kais. kön.
Offiziers ; 6 ) die Kapitularen oder die meiner
höheren geistlichen Würde sind . Alle übrigen
müssen sich vor Gerichte stehend halten , die
Frauen aber sind nach der Würde ihres Ehe¬
gemahls anzusehen.

8, 65.

Sollte der Protokolls in einem oder an¬
derem Punkte die Parthei nicht wohl begrif¬
fen haben , so stehet ihm bevor , mit Anstand
die deutlichere Wiederholung des Umstandes
zu begehren, wie dann keiner Parthei verweh¬
ret ist, die wesentlichen Umstande des Faktums,
und die Hauptgründe , worauf sich die Be¬
hauptung , oder Vertheidigung ihres Rechts
gründet , von Wort zu Wort dem Protokolls
sten in die Feder zu geben , und die Vorlesung
der betreffenden Stetten zu begehren.

8 . 66 .

Nach beendigten Nothdursten beruhet es
an dem , ob der Gegenstand der Verhandlung
so geartet seye , daß darüber sogleich dasUr-
theil geschöpfet werden könne , und dann ist die
Berathschlagung sogleich in jener Art aufzu-

riehs



nehmen , wie in Folge 47 . ^ legg . die Be?

rathschlagungen insgemein abzuhalren sind;
sollte aber das Geschäft zur ungesäumten Be?

rathschlagung nicht geeignet seyn , dann hat
das Präsidium einen Rath zu benennen , der
in folgender Sizung , bei der die vorhin ver?

sammelte Räche zu interveniren haben , das

ordentliche Referat absiarre , die in dem eins?

weilen zu berichtigenden Protokoll einkommen?

de Nochdursten in Bortrag bringe , und sich
in jener Art benehme , die überhaupt der Be¬

arbeitung der Referaten vorgeschrieben ist.

K) Benehmen bei vorsallendenEiden.

A ^ ei vorfallender Aufnahme eines Eides ist
der Schwörende , dann jene Theilnehmem

de , die bei Ablegung des Eides zu erscheinen
berechtiget sind , vorzurufen , und hängt es
von dem Bürgermeister ab , die Eide in der
allgemeinen Rachsversammlung aufzunehmen,
oder hiezu zwey Räche , nebst einem Präsidio,
und einem Sekretär abzuordnen , jedesmalen
hat der älteste Rath nicht bloß die Eidesfor?

mel



mel abzulesen , sondern demjenigen , der den
Eid abzuschwören hat , jeden Umstand in sei¬
ner wahren Gestalt deutlich und genau vorzu¬
halten , den Schwörenden , ob er ihn wohl fas¬
se , und in seinem eigentlichen Verstand einneh¬
me , zur Rede zu stellen , hiebei keiner Zurück¬
haltung , Verdrehung , oder Zweideutigkeit
statt zu geben , sondern darob zu seyn , daß
Die zu beschwörenden Umstande genau , klar,
und deutlich bestimmet seyen.

§ . 68 .

Eben also hat hernach der älteste Rath
Dem Schwörenden die Wichtigkeit des Eides
von Seite der Religion in Absicht auf die All¬
macht , Allwissenheit , und unendliche Gerech¬
tigkeit Gottes wohlbegreifiich vorzustellen , und

zuvörderst die Schwer ^ der Uibertrettung des
göttlichen Gebots , und die zur anhoffenden
Verzeihung nöthige Widerrufung des falschen
Eid ^s, und vollständige Vergütung des an-
hurch verursachten Schadens nachdrucksamst
zu Gemüth zu führen.

§ . 69.
Endlich aber sind dem Schwörenden die

auf dem falschen Eide von dem Landesfürsten
ge-
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gesezte Kriminalstrafen ausdrücklich vorzuhal¬
ten , und der Schwörende andurch mit beschei¬
denem Eifer vor Ablegung eines falschenSchwu-
res , und vor dem Meineide zu warnigen.

Nach welcher Meineidserinnerung , und
dem von der Parthei hiernach erfolgten Ent¬

schluß die wirkliche Ablegung des Eides fürzu¬
nehmen , und sich hiebei nach Vorschrift der

Gerichtsordnung nur mit folgender Anmerkung
zu benehmen ist , daß die Eidesformel dem
Schwörenden deutlich von dem vor¬
gesprochen werde, und daß wahrend der Ei¬

desablegung das gesummte Rathpersonale sich
stehend mit genauer Beobachtung des Still¬

schweigens , und der diesem Religionsakte an¬

gemessenen anständigen Ehrerbietung zu betra¬

gen habe.

§ . 71.

Wo sodann in dem Gerichtsprotokolle die

Eidesablegung mit dem wörtlichen Inhalte der
Eidesformel , dann die geschehene Meineidser-
innerung genau einzutragen ist.



? . 72 .
Wenn es aber auf die Ausnehmung eines

Eides von einem Juden ankommet , dann hat
zwar wegen Erklärung des Inhalts des Ei¬
des , und wegen der Erinnerung der auf den
Meineid gesezten landesfürstlichen Strafen es
bei jenem zu

'verbleiben , was Hieoben 63.
und 69 . erwähnet worden ; der Akt der Eides¬
ablegung aber hat folgendermassen zu geschehen.

§ . 73 -

Es ist nämlich das jüdische Gesezbuch,
das ist ein Torach ( wovon der Magistrat ein
getreues Exemplare sich zu verschaffen , und
wohl verwahret aufzubehalten hat ) vor die
Hand zu nehmen , dem Juden zur Einsicht vor¬
zuhalten , und dann der Jud von dem ? i-Lliälc>
also anzureden : Jud ! ich beschwöre dich
bei dem einigen / allwissenden .- und allmäch¬
tigen Gott , dem Schöpfer Hammels , und
der Erde , in Folge des Torachs , und Ge-
sezes , das er gegeben hat seinem Anechte
Moises auf dem Berge Sinai . daß du mir
wahrhaft sagen wollest , ob dieses Buch
jey das Buch , darauf ein Jud einem
Christen , oder Juden einen rechtlichen
gebührenden Eid ablegen möge , und solle,

8 - 74-
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74.
Sollte der Iud mit einer Unwissenheitdes

Lesens sich entschuldigen , ist die Tagsazung mit
dem Aufträge zu überlegen , daß er einen des
Lesens kündigen , verständigen seiner Religion
mitbriugen solle , auf daß dieser ihm gehörige
Aufklärung geben könne ; bejahet er aber die
Wirklichkeit des Torachs , dann ist selber von
dem ?5Lliäio dahin anzureden : Iud ! ich ver¬
künde dir wahrhaft , dass wir Christen
anbeten den einigen , allmächtigen , und
allwissenden Gott ; den Schöpfer Himmels
und der Erde , daß wir ausser desselben
keinen andern Gott erkennen , und anbe¬
ten , diess sag ich dir aus der Ursache , da¬
mit du nicht glaubst , du wärest vor dei¬
nem Goct eines falschen Erdes entschuldi¬
get , weil du den Eid vdr Christen able¬
gest , die du etwa eines Unrechten Glau¬
bens , oder Anbetung fremder Götter be¬
schuldigest ; ich erinnere dich alsd , daß du
vor uns Christen , die wir anbeten den ei¬
nigen allwissenden , allmächtigen Gott,
schuldig seyest zu schwören einen wahrhaf¬
ten , unverfälschten Eid , da dich deine
Religion , und dein Gesezbuch lehret , dass
die Vlesie , oder Hauptleute des Volks Is¬
rael schuldig gewesen zu halten dasjenige,

d so
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so geschworen hatten den Männern
von (Aischon , die doch dienten fremden
Göttern . Daher frag ich dich , ob du
glaubest , daß du schändest , und lästerst
den allmächtigen Gott , wenn du gegen¬
wärtig ablegen wollest einen falschen be-
trüglichen Eid.

T - 75-

Wenn nun der Iud diese Frage bejahet
hat , hat ihn daskr^Mium alsoweiters anzu-
reden : Ich frage dich weiters , ob du mit
reifer Uiberlegung und Wohlbedacht ohne
alle Arglist , und Betrug den alleinigen,
allwissenden , allmächtigen Gott anrufen
wollest Zum Zeugen der Wahrheit dessen,
was dir vorhin Vorgelegt worden.

§ . 7<5.

Wenn nun der Iud auch dieses bejahet,
dann soll in dem Torach bas dritte Buch Moi-
sis I.evmeiam rosten Kapitel aufgeschlagen,
und der Iud verhalten werden sein Haupt zu
bedecken , seine rechte Faust bis an den Ballen
auf dieses Kapitel am i4ten Versikel und den
folgenden anzulegen , und dem krLliäio soll

gen-
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Mde Worte nachzusprechen : Adonai ! eini¬
ger allmächtiger Gott ! ein Herr über alle
Melachim , ein ewiger Gort meiner Vä¬
ter , der du die heiligen Torach gegeben
hast , ich rufe an deinen heiligen Vlamen
Adonai , und deine Allmacht , daß du mir
helfest bestätigen meinen Eid , den ich
jezo rhuen solle , und wo ich unrecht , o-
der betrüglich schwören werde , so sepe ich
beraubt aller Gnaden des ewigen Gottes,
und mir werden auferlegt alle die Stra¬
fen und Hlüche , die Gott denen verfluch¬
ten Juden auserlegt hac , und meine See¬
le und .Leib habeü Nicht mehr einigen An-
rheil an der Versprechung , die uns Gott
gethan hak , und ich solle auch nicht Thcik
haben an Messias , noch an dem verspro¬
chenen Erdreich des heiligen Landes , auch
verspreche und bezeuge ich bei dem ewi¬
gen Gott Adonai , daß icb nicht wolle be¬
gehren , bitten , oder annehmen einige Er¬
klärung , Auslegung , Abnehmung , oder
Vergebung von keinem Juden , noch an¬
deren Menschen.

d - T. 77.



Hierauf hat zu folgendie Eidesformel,
so nach den Uinständen des Gegenstandes des
abzulegenden Eides aufzusezen , und von dem
ki'Lüäio vorzusprechen , von dem Juden aber
in voriger Stellung von Wort zu Wort nach-
zusprechen ist. Es hat aber die Einkleidung
der Eidesformel folgendermassen zu geschehen:
Ich N . Iud schwöre bei dem lebendigen
Gott , der Himmel und Erde erschaffen
hat , daß ich mit reiner Mehrheit ohne
Einmengung - der Gebrauch einer Arglist,
Betruges , oder Verstellung , w :e auch
ohne Rücksicht auf Schenkung , Gab,
Neid , Haß , Feind - oder Freundschaft,
oder sonstige zu Unterdrückung der Mehr¬
heit , oder Gerechtigkeit gereichenden Ab¬
sichten bestätigen könne , daß ( hier folgt
der Gegenstand des Eides) undwo ich un¬
recht schwöre , denn solle ich ewiglich ver-
meledeyet , und verflucht stznr , und solle
mich verzehren des Feuer , des Sodome
und Gomorrha übergieng , und alle Flüche,
die an der Torach geschrieben stehen , und
solle mir der wehre Gott , der Laub und
Gras , und alle andere Dinge erschaffen
hat , nimmermehr zu Hilf noch zu statten



kommen , in einigen meinen Geschäften,
und Nöthen , wann ich aber wahr , und
recht gesagt habe in dieser Sache , dann
helfe mir der wahre Gott Adonai.

1) Von dem Benehmen bei dem
Zeugenverhör.

5 » 78 .

HXie Zeugenaussagen sind von zweyen Ra^
then , und einem Sekretär auftunehmen,

und ist sich hiebei nach Vorschrift der Gerichts¬
ordnung zu benehmen ; der eine Rath hat die

Vorhaltung der Weisartikeln zu besorgen , der
andere dagegen die allgemeinen und besondern
Fragstücke vorzuhalten , der Sekretär aber bei
ein so anderen die Antwort »ä krotoLolium

zu nehmen.

Das Weisungsprotokoll ist halbbrüchig zu
führen , auf der einen Seite der Numerus des
Weisartikels , oder Fragstückes , ohne dessen
Inhalt zu wiederholen , auf dev andern Seite

d Z die
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die gegebene Antwort aufzuschreiben ; und sind
alle in der nämlichen Sache aufgenommene
Zeugenaussagen in das nämliche Protokoll ein-
zutragen , welches Protokoll , wenn die Wei¬
sung oder Degenweisung ganz vollendet ist,
nebst den Zeugen , deren jeder seine Aussage
zu unterfertigen hat , von den abgeordnet ge¬
westen zweyen Rächen , und dem Sekretär zu
unterschreiben , und von aussen die Aufschrift
der Rubrik zu besorgen , in dieser aber der
Tauf - und Zuname dessen , der die Weisung
geführet hat , der Tauf - und Zuname dessen,
wider welchen sie geführet worden , dann der
Gegenstand der Streitsache , wegen welcher sie
geführet worden , Mt wenigen Worten anzu¬
merken ist.

8 - 80.
Das beendigte Protokoll der Weisung,

oder Gegenweisung hat der altere Rach der
abgeordneten Äommiffarien zur nächsten Sizung
der Rachsversammlung mit sich zu bringen,
und hievon Erinnerung zu thun . Und ist die¬
ses Protokoll dann , wann die Weisung in ei¬
ner zu dem Magistrat selbst gehörigen Streit¬
sache abgeführet worden , lediglich dem Lxps.
äuori noch wahrend der Rathssizung zuzusen¬
den , von dem ki'Tüäio aber vorläüsig der Tag
Dieser geschehenen Merreichwganzumerken.
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8 « 8l.

Ist aber die Weisung auf Ersuchen eines
andern Richters ausgenommen worden , dann
ist das Protokoll mit den eingelegten Weisars
tikeln und Fragstücken von beeden Kommissar
rien zu versiegeln , das Verzeichniß der aufge-
lofcnen Gerichtsunkostenzu verfassen , und hat
die Rathsversammlung nach berichtigten erst-
gedachten Verzeichniß die Expedizion an dm
betreffenden Richter dahm zu besorgen , damit
an selben das Weisungsprotokoll übersendet ,
von ihm aber die Vergütung des Kostenbe¬
trags angesuchet werde.

K) Bon dem Benehmen bey Inro-
tulirung der Akten.

8 - 8r.
Inrotulirung der Akten hat ebenfalls

nach Maaß des zten8 » von einem Rath,
einem Auskultanten , und einem Kanzelisten zu
geschehen/ , und ist sich hiebei nach Maaß
der Gerichtsordnung zu benehmen , der ei¬
ne Rath hat die von dem Kläger einlegmde

d 4 Schrift
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Schriften , der andere jene des Beklagten zu
übernehmen , der Kanzelist den koculum zu
verfassen.

§ - 8Z.

Die Klage ist der kErus i . , die Einrede
der M °u § 2 . , die Replik Versusz . , die Dup-
lik der 4 . , und wenn weitere Schriften
vorhanden , dann macht die Schlußschrist den
Arum Z . , und die Gegenschlußschrift den dlrum
6 . aus . Daher dann in dieser Ordnung jede
Schrift vor die Hand zu nehmen , mit dem
ihr eigenen Nro zu bezeichnen , dann aber die
Beilagen jeder Schrift in der Ordnung , und
unter dem Zeichen , unter welchem sie angefüh-
ret worden , zu durchgehen , und bei jeder Bei¬
lage von aussen durch den betreffenden Rath
anzumerken ist. Z .B . sä Nrum i .8 . d . sä Hruw 2.
r . 2 . wobei lediglich zu bemerken ist , daß die
Beilagen des Klagers nach der Reihe der
Buchstaben , jene des Beklagten nach der Rei¬
he der Zahlen zu benennen , und anzumerken
seyen , damit man bei dem ersten Blick ersehe,
ob die Beilage von dem Kläger oder Beklag-
ten gelegt worden ; so , wie die Beilage vor¬
kömmt , ist selbe , wenn der Legung halber kein
Streit entstehet , dem Kanzelisten anzuzeigen,
damit er sie sä koeulum anmerke.

8 - 84.
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8 - 84.

Der kotulus ist also zu verfassen , daß
die Rubrik jeder Schrift , und dann die Be¬
nennung , und das Datum jeder Urkund , die
der Schrift bei der Jnrotulirung eingelegt
worden , angemerket werde ; wenn alle Beila-
gen eingetragen sind , hat der Rath , der Aus¬
kultant , und der Kanzelist den kotulum zu un¬
terschreiben.

85.

Mann in einer Schrift eine Urkund an-
geführet , diese aber bei der Jnrotulirung nicht
beigebracht wird , ist sogleich in der Schrift
an den Ort , wo sich hierauf berufen wird,
von dem betreffenden Rath anzumerken : nicht
hergebracht. Wenn eine in der Schrift an¬
geführte Urkunde zwar beigebracht würde,
aber nicht gelegt werden könnte , weil sie dem

Gegentheil nicht zugestellet worden , ist sogleich
in der Schrift an dem Orte , wo sich hierauf
berufen wird , anzumerken : wegen unterlass
ssener Zustellung nicht gelegt . Wenn end¬
lich die Legung einer Urkunde streitig wird,
sind beede Theile zu hören , warum nämlich
der eine die Legung zu bestreiten , der andere

zu behaupten gedenket , und sind die diesfalls
dz ge



ge beederseitige Behelfe in ein von dem Kam
zelisten zu verfassendes Protokoll aufzuneh-
men. Es ist aber die Urkund bei der Jnrotu-
lirung Zu legen , und nur von dem betreffen¬
den Rach in der Schrift an dem Ort , wo sich
hierauf berufen wird , zur Seite anzumerken:
Die Legung streitig.

86 .

Die inrotulirten Akten sind sammt dem
mit einem Überschlag zusamm zu bin^

den , auf diesemdieRubrik des Prozesses fol¬
gendermaßen Zu setzen : Schriftliches Ver¬
fahren in der Rechtssache des Georg N.
wider den Peter ps . wegen- in-
rotulirt den 12 . Inner 1784. also , daß die
Aufschrift den Tauf - und Zunamen des Kla¬
gers , den Tauf - und Zunamen des Geklag- ^
ten , und das Punktum, um das es sich hand¬
let , in Kürze enthalte, und dann hat der ab-
geordnete Rath und Auskultant die Akten Zu
versiegeln , Ler ältere Rath aber Zur nächsten
Gizung der Rathsversammlung dieselbe mit
sich zu bringen, und hievon zu dem Ende Erin¬
nerung zu thun , damit in dem Jnrotulirungs-
protokoll, das von einem durch das Präsidium
hiezu ernannten Sekretär zu führen ist , die

. Ein-



Eintragung geschehen möge , und dann der
Prozeß dem betreffenden Referenten zugeschrie-
den und übergeben werde»

1) Von dem Benehmen bei gerichtli¬
chen Oepolms.

8 - « 7-

HAcnn sicheine Parthei ob Meereichung ei-
nes Dspoüti meldete , ist selbe vor die

allgenreine Rathsversammlung vorzulassen , aus¬
ser welcher kein Depositum anzunehmen ist.
Die Parthei hat dem Bürgermeister mit dem

vepolko die schriftliche Anzeige in rriplo zu
überreichen , und in selber nebst dem Namen
Des Deponentens , worinn das Depositum ei¬

gentlich bestehe , und in welcher Absicht selbes
geleistet werde , genau und deutlich auszudrü¬
cken.

88 .

Hierüber hat das Gericht sogleich das
überreichte Erlagsanbringen in das krotoeol-
lum Lxkibitorum desjenigen Tags , an wel¬

chem der Erlag geschieht, einzutragen , diese Am-
brim
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bringen aber durch einen Sekretär gleichlau¬
tend dahin erledigen zu lassen : fürzuhalten,
und das zu GerLchtshanden erlegte baare
Geld , so Ln — — fl . bestehen solle , oder die
Gbligazionen , Schuldbriefe , pretiosa,
Effekten rc. (die nach Beschaffenheit des De-
polm genau und deutlich auszudrücken sind)
bei dem Deposttenamt der Stadt aufzu-
behaleen . Wobei anzumerken kömmt , daß,
wenn ein erlegtes baares Geld bis zur künfti¬
gen Erhebung fruchtbringend angelegt werden
solle , dieses in dem Bescheid anzumerken , und
dem Depositenamte zur Besorgung mitzuge¬
ben sey : dieser Bescheid ist von dem Sekre¬
tär zu unterfertigen , von dem Bürgermeister
aber das Präsentatum des Tags , an welchem
der Erlag geschehen, beyzufügen.

89.

Sodann ist in Gegenwart des Deponens
Lens ein vertrautes Gerichtsindividuum zu dem
Ende zu benennen , damit von diesem sowohl,
als dem Deponenten das Depositum übernom¬
men , und sogleich am nämlichen Vormittage
zum Depositenamte überbracht werde , wors
wegen dem abgeordneten Gerichtsindividuo
zwey der dekreürten Anbringen , um sie bey

dem
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dem Depositenamte vorzulegen , zu übergeben
sind , wo dagegen das dritte Anbringen dem
Expeditor zugesendet wird , um selbos aufAn.
melden der Patthei damals zu erfolgen , wann
die Berichtigung des Depositums von dem
Depositenamte bestattiget ist : an jenem Tage
daher , an welchem das Depositenamt nicht zur
Ilibernahm bereit ist , solle kein Depositum an¬
genommen, sondern der Deponent anmit auf
einen künftigen Rathstag verwiesen werden.

5>o«

Bei dem Depositenamte ist nun in Gegen¬
wart des Deponentens die Richtigkeit des De¬
positums genau zu durchgehen , das baare Geld
vorzuzahlen, und der Abgang , oder das um
achte Geld von dem Deponenten zu ersezen , 0-
der auszuwechseln , nach hergestellter Richtig¬
keit aber hat das Depositenamt auf eines der
Dekretieren Anbringen die Bescheinigung , daß
selbes das in dem Bescheide angezeigte Depo¬
situm richtig empfangen habe , anzumerken,
und nebst der gewöhnlichenAmtsfertigung das
Amtssiegel beizudrücken , welches also besiätt
tigte Anbringen das Depositenamt sogleich der
abgeordneten Gerichtsperson auszuhandigen,
Md dafür das Zweyte erledigte Anbringen zu
empfangenhat.



Die abgeordtttte Gerichtsperson hat die-
ses von dem Depositenamte , bestattigte Anbrin-
gen sogleich dem Bürgermeister einzuhändigen,
der die Eintragung des berichtigten Oepoltti in
das ordentliche Depositenbuch anzubefehlen,
dieses eingetragene Anbringen aber dem Expe¬
ditor zuzusenden hat , damit nunmehr das dritte
dekretirte Anbringen der Parthei auf Anmel¬
den erfolget , das von dem Depositenamte be¬
stattigte Anbringen aber in der Registratur
getreulich aufbewahret werde.

92.

Die Eintragung in das Depositenbuch,
das in einem eigenen Kasten verschlossen zu hal¬
ten ist , solle von dem Bürgermeister einem ei¬
genen vertrauten und besonders genauen Rath
anbefohlen werden , der in das Depositenbuch
den Tag des Erlags , den Tauf - und Zuna¬
men des Deponentens , dann die eigentliche
Beschaffenheit des Depositums genau anzu¬
merken hat , wobei zu bemerken kömmt , daß
die vepolits in der Zeitordnung , in welcher
sie Vorkommen , zu uumeriren , der Numerus
aber , in welchem das vepotuum in dem De-

post-
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rrositenbuch einkömmt , auf dem Rücken des
Anbringens anzumerken sey.

? . 9Z.

Damit sich aber dießfalls einer mehreren
Genauigkeit gesichert gehalten werden möge,
ist nach erfolgter Eintragung das Depositen
buch einem von dem Bürgermeister ernannten
zwepten Rath vorzulegen , der die Eintragung
dem Original dekretieren , und von dem Depo¬
sitenamte signirten Anbringen entgegen zu Hab
ten , bei einem entdeckenden Verstoß sich der
Behebung halber sogleich mit dem zur Ein¬
tragung bestimmten Rath einzuvernehmen , den
Verstoß zu beheben , bei hcrgestellter Richtig¬
keit aber bei jeder Post das VrdLe mit seinem
Namen beizusezen hat.

§ . 94,

In dem Protokoll ist nur mit wenigen
Worten der Name desjenigen , der das Depo¬
situm dem Gericht überbracht hat , die Beschaf¬
fenheit des Depositi , dann der Namen jenes
Gerichtsindividuums , das zu diesemGeschäfte
benennet worden , anzumerken.
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T- 95.

Wenn es auf Erfolglassung eines Depo-
siti ankömmt , ist zwar das Erfolglassungsge-
such , dem jedesmalen das fürzuhalten über
das zu erheben gedenkende Depositum beizu-
legen ist , wie jedes anderes kxkibicum bei dem
krotoLollo kxlübitorum einzureichen , und nach
Maaß der übrigen kxkilücorum zu behandeln,
sonach über die ansinnende Erfolglassung die

nöthige Beratschlagung aufzunehmen . Es ist
sich aber in dem ertheilenden Bescheide gegen¬
wärtig zu halten , daß der Betrag , und die
Beschaffenheit desjenigen Depositi , in dessen
Erfolglassung gewilliget wird , mit Berufung
auf den Tag , und den Numei - um , umer wel¬
chen das Depositum geschehen , wohl ausge¬
drückt , auch gegen wessen Quittung die Er-
folglassung geschehen könne , deutlich bestimmt,
übrigens die Parthei sich derentwillen bei dem
Depositenamte zu melden angewiesen werde.

8 . 96.
Sobald diese Erfolglassung bewilliget ist,

hat der zum Depositenbuche bestimmte Rath
bei dem betreffenden daselbst genau
anzumerken , an welchem Tage , und an wen

das
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das Depositum gänzlich , oder zum Eheste zu
erfolgen bewilliget worden , und ist auch diese
Anmerkung von dem zur Kontroll bestimmten
zweiten Rath zu durchgehen , und mittelst der
Vidirung die Richtigkeit zu bestätigen.

8 - 97 .

In dem Rathsprotokolle ist die Berath?
schlagung über sothane Bewilligung sammt dem
Ociuelulv ebenfalls getreulich anzumerken.

8 . §8 .

Der Bescheid über die bewilligte Erfolg?
lassung ist von dem Sekretär zu unterfertigen,
beinebens aber ist von dem Bürgermeister das
VidLe beizusezen, und das Amtsinstegel jedes¬
mal darauf zu drücken , wo sodann dieses de-
kretirte Originalanbringen der Parthei zu er¬
folgen ist , die sich bei dem Deposttenamte nach
der daselbst bestehenden Verfassung anzumel-
den , mittelst Einlegung dieser Bewilligung im
Lriginali zu legitimiren, und von dannen das
zu erfolgen bewilligte Oepoücum xrLÜuis xrrse»
ttsnUiszu empfangenhar.



m) Von dem Benehmen m Abhand¬
lungssachen.

§ . 99 .
A ^ as Gericht hat mit der nöthigen Aufmerk-

samkeit alles Ernstes darauf zu sehen,
womit alle Todfalle , aus denen ihm die PstichL
der Verlaffenschaftsabhandlungspstegeerwächff-
demselben so geschwind , als möglich bekannt
werden , und wann selbe bekannt geworden,
ist die ungesäumte Verfügung zu treffen , wo¬
mit die gerichtliche Sperre angelegt werde.

§ . Ivo.

Zu Untersuchung des Standes der in dem
Gerichtsorte befindlichen Verlassenschast , so
wie zu Vernehmung der Sperre ist von dem
Bürgermeister sogleich ein vertrautes Gerichts¬
individuum zu benennen , das sich am nämli¬
chen Tage in die Wohnung des Verstorbenen
zu begeben , und daselbst sothane Untersuchung
vorzunehmen hat , also zwar , daß er sich hie¬
bei nach Maaß der mehreren , oder minderen
Wichtigkeit, oder Verwirrung der hiebei ein-

tre-



tretenden Umstanden eines Raths , Sekretärs,
Registraturs , oder Kanzlei Jndividm bedienen
könne.

§ . IOI.

Zu dieser Untersuchung , die am nämlichen
Tage vorzunehmen ist , har der ernannte eom-
missLnus jedesmal zwei Hausgenossene , und
wenn keine derselben vorhanden , zwei Mit-

Nachbarn als Zeugen zuzuziehen , und außer
den Fallen der vorzunehmenden engen Sperre
hat sich der Gerichts * LommistÄnuZ lediglich
folgendermaßen zu benehmen , daß : erstens
der Tauf * und Zuname des Erblassers , zwei¬
tens dessen etwa rückgelassener Ehegenoß,
drittens dessen rückgelassene Kinder mit Be¬
merkung ihres Alters und Aufenthaltsortes , so
weit ein so anderes sogleich erhoben werden
kann , viertens der Umstand , ob ein lezter
Wille vorhanden , fünftens der Name desje¬
nigen , der sich dor Verlassenschaft annehme,
und in dessen Händen sie gelassen werde , an¬
gemerkt , endlich sechstens zum Zeichen des
eingeschrittenen gerichtlichen Annes auf einem
schicksamen Orte , allwo der Erb nicht im ge¬
ringsten in dem Besize des Verlassenschasts*
Vermögens behindert wird , das Amtsinsiegel
aufgedrücket werde , worüber dann der Ges

e r richtss



richtskommissariusdie ordentliche Relazion noch
am nämlichen Tage zu verfassen , selbe selbst,
und von denen zugezogenen zweien Zeugen zu
fertigen , und bei demkrotocollo Lxkibiwrum
einzureichen hat.

tz . 102.

Bei dieser Gelegenheit ist sich von dem
Gerichtskommissario bei den Hausleuten, und
an anderen dienlichen Drten zu erkundigen,
ob ein lezter Wille vorhanden sey , auch ist
unter den Briefschaften des Verstorbenen nach¬
zusuchen, und wenn ein lezter Wille vorgefun¬
den wird , derselbe zu erheben , und der Rela¬
tion beizulegen , es wäre dann , daß von dem
Theilnehmenden auf die alsogleiche Publizirung
gedrungen würde , in welchem Falle der vor¬
handene lezte Willen in der Relazion anzumer¬
ken , übrigens aber die Anstalt zu treffen ist,
womit derselbe sogleich dem Bürgermeister zu-
gestellt werde. Sollten dem OommiNrio ge¬
gründete Anzeigen Hervorkommen , daß Je¬
mand einen lezten Witten des Verstorbenen in
Händen habe , ist hievon ebenfalls in der Re¬
lazion Erwähnung zu machen.
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8 - I0Z.

Auch ist in jenen Fällen , da der Verstor¬
bene in kais. Diensten gestanden , mittelst
Einschreitung des Chefs der Stelle , bei der
er gedienet hat , die Verfügung zu treffen,
womit die in der Verlassenschaft etwa befind¬
liche Amtsschriften erhoben, und von eigenen
abordnenden Kommissarien der betreffenden
Stelle übernommen werden.

8 . 104.
Sollte sich aber niemand Vertrauter der

Verlassenschaft annehmen , oder sonstige Ge¬
fährde unterwalten , dann solle zu Vernehmung
der engen Sperr fürgeschritten werden.

8 - IOZ.

Wird nun die enge Sperre vorgenommen,
so solle die gesammte Verlassenschaft , so weit
sie ihrer Natur nach eine Sperre leidet , in ein
oder nach Beschaffenheit mehrere Zimmer von
allen Seiten wohl versperret , und die Lhüren,
die einen Zugang zu sothanen Zimmer haben,
mittelst Aufdrückung des Amtsinsiegels also
Verwahret werden , daß Niemand ohne Er-

e z bre-



brechung den Eingang in die betreffenden Zim¬
mer nehmen könne. Es hat aber hei dieser Ge¬
legenheit der Kommissarms mit Vorsicht zu
Werke zu gehen , damit nämlich kein offener
oder verborgener Eingang übersehen werde.

Iv6.

In solchem Falle ist in der schriftlichenRe-
lazion die vorgensmmege enge Sperre anzuzei¬
gen , auch ob eine ziemlich beträchtliche , oder
nur geringschazige Masse vorhanden sep , mit
wenigen Worten , und allenfalliger beiläufigen
Anführung der Hauptartikel anzumerken ,
damit bei nächster Abhandlungskommiffion, o-
der , wenn diese wegen untermaltender Gefahr
am Verzüge zu entfernet wäre , bei ungesäum¬
ter mit Vorberufung der den Abhandlungsge¬
schäften zugetheilten Rächen , und Verziehung
des eingeschrittenen Gerichtskommissärs auch
außer der gewöhnlichen Sizungen die Berath-
schlagungen ausgenommen werden mögen , was
etwa aus der Verlaffenschaft zu der Begräbniß
des Verstorbenen , zum Unterhalte derjenigen,
die er zu ernähren schuldig , oder zur Fortfüh¬
rung des gewöhnlichen Wirchschaftsmebes,
jenen , welchen die Besorgung des einen , oder
anderen oblieget , zu erfolgen nöthig seye , ob

nicht



nicht zur Sicherheit der Erbschaft eine erdenk

liche Beschreibung deren in die Sperr genom¬

menen Sachen zu errichten , oder ein so ande¬

res in die gerichtliche Verwahrung zu nehmen,
oder ein Verwalter der Verlassenschaftsmasse

aufzustellen , oder sonstige rechtliche Vorsehung

Zu treffen , erfoderlich seye.

Z . 107.

Die Vornehmung einer Inventur hat ins¬

gemein nur dann zu geschehen , wann der Erb

in seiner Erbserklärung dieselbe verlangt , außer

dem aber ist sie von Amtswegen nur in fol¬

gendem Falle einzuleiten , wann die Erben,

oder auch nur einer untex ihnen wegen des un¬

reifen Alters , oder anderer Ursachen der

freien Schaltung mit seinem Vermögen beraubt

ist.
Z . ivZ«

Zur Errichtung des Jnventariüms soll

zwar der Erb vorgerufen , doch wegen dessen

Ausbleiben die Errichtung nicht gehemmet wer¬

den , auch steht jenen , die an der Verlassen¬

schaft FoDemngen haben , ihrem Vertretter,

und jedem , dem daran geigen ist , der Zutritt

zu sothaner Errichtung bevor , immerhin aber

§ 4 sol-



sollen auch zur Inventur von dem Gerichts¬
kommissar zween vertraute Hausgenossen, o§
der Männer der Nachbarschaft als Zeugen ZW
gezogen werden»

8 . 109.

Die zur Vernehmung der Inventur ab-
geordnete Gerichtsperson solle sich dabei mit
allem Fleisse , Achtsamkeit , und Redlichkeit be¬
tragen , die Inventur nicht durch längere Zeit
als nöthig ist , verzögern, und nichts von allen
dem , was in die Verlassenschaft gehört , unter
was immer für einen Vorwand geflissentlich
auslassen ; insbesondere aber soll dieselbe sich
alles Eigennuzes enthalten , und bei schwerer
Verantwortung, allenfalls gesezmäßigenStras
fen sich nicht unterstehen , sich etwas aus der
Verlassenschast, was es immer sey , zuzueig-
rien , wenn es auch gleich gegen Bezahlung
des geschahen Werthes , oder gegen sonstiger
Vergütung genommen werden wollte»

Die Beschreibung ist mit aller möglichen
Verläßlichkeit zu verfassen , und darinn alles,
Mas in die Verlassenschast gehöret , klar und

deuts



deutlich anzumerken , nämlich alle liegende,
und fahrende Güter , alle dem Erblasser wider
andere zustehende Ansprüche und Foderungen,
alle bis dahin in Erfahrung gebrachte Schul¬
den , und Haftungen , sie mögen versichert,
oder unversichert , verbrieft , oder unverbrieft
seyn , wie auch alle fremde Sachen , so sich in,
der Verlassenschaft vorfinden , nebst allen Ur¬
kunden , Rechnungen , Quittungen , und ande¬
ren Schriften , so von einigem Nuzen seyn
mögen » ,

in.

Bei den Fahrnissen ist deren Gestalt , Gat¬

tung , Gewicht , Zahl und Maaß getreulich
beizurücken , auch bei einer jeden Sache durch
beeidigte , und zu diesem Ende eigends dazuge¬
zogenen Kunstverständigen der Werth jeder
Sache zu bestimmen , und mit anzusezen , und
bei den in der Verlassenschast Vorgefundenen
fremden Sachen muß bemerket werden , was
es mit selben für eine Beschaffenheit habe»

tz . nr.

Sobald das Inventarium errichtet ist,
soll selbes von dem Gerichtskommissarro , und
denen zugezogenen Kunstverständigen und Zeus
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gen geftrtiget , und mit einem kurzen Einbe-
gleitungsbericht 3ä ? rot0eoUum Lxkibitorum
gegeben werden , wo es sodann bei der Si-
zung in 0tüeiofi8 vorzutragen , und wenn in
dem Abhandlungsprotokolle die Eintragung
geschehen , in der Registratur aufzubehalten,
dem Erben eine Abschrift hievon ohne weites
ren zuzuschicken , im übrigen aber jedem , dem
daran gelegen , eine Abschrift zu ertheilen ist.

5 . HZ-
Sollte die Antrettung dev Erbschaft sich

länger hinausziehen , und aus der Beschreibung
zu ersehen seyn , daß in die gerichtliche Sperre
solche Sachen genommen worden , die sich ohne
Schaden , oder Abwürdigung nicht aufbewah-
ren lassen , sollen diese Sachen , ohne die An¬
trettung der Erbschaft abzuwarten , ordentlich
geschazt , dem Meistbietenden verkauft , und
das daraus erlöste Geld in die gerichtliche Ver¬
wahrung genommen werden.

H4-

Die Feilbietungen , wenn sie gerichtlich
Dvrgenommen werden , haben ebenfalls von ei-
uer Gerichtsperson zu geschehen , und sind sel¬

ber



ber zween vertraute Hausgenossen oder Nach-
barn als Zeugen zuzuziehen ; es ist sich in Rucks
sicht der Feilbietungen nach jenem zu achten,
was dießfalls in der allgemeinen Gerichtsord¬
nung einkömmt ; hiebei aber von der abgeord-
rieten Gerichtsperson Stück für Stück nach An¬
leitung des Lnvemarn das fellgebotene Stück
zu benennen , der Betrag der Schazung , und
dann der Betrag des erlösten Kaufschillings
anzusezen, die Gelder vor dem Gerichtskom¬
missare einzuheben , und nach beendigter Feil¬
bietung mit dem Protokolle , welches von der
Gerichtsperson, und den Zeugenzu unterfertigen
ist , in die gerichtliche Verwahrung zu geben.

§ . H5-

Das Gericht hat in die VerlassenschastA
abhandlung nur in folgenden Gegenständen
von Amtöwegen einzugehen ., Erstens , ist
gleich nach Publizirung des lezren Wik-
lens , wenn in selbem Vermächtnisse eim
kommen , die Vorsehung zu treffen , daß sel¬
ber nach Maas; der Fürmerkungspatenten für-
gemerket werde. Zweitens , die Vermächtnis
se , so Pupillen , oder euralräos betreffen , sind,
so weit dieselbe dem Magistrat unterstehen,
derselben Gerhaben oder Kuratoren , in Rück¬

sicht



sicht auswattiger Pupillen aber den Gerichts¬
barkeiten , zu welchen dieselbe gehören , mit
Mittheilung des den betreffenden Pupillen an¬
gehenden des lezten Wittens , dann mit
Namhaftmachung des Universalerbens zu
erinnern . Drittens , ist nach Verlaufe eines
Jahres der erklärte Erbe vorzurufen , s ) in
dem Falle , baß kein Jnventarium errichtet
worden , zu Überreichung einer gewissenhaf¬
ten eidesstattigen Ausweisung des Betrags der
Verlassenschaft anzuhalten , b) wenn der Erb¬
lasser nebst seinem freieigenen Vermögen auch
Mdeikommiß - und Lehengüter besessen hat , zu
derselben ordnungsmäßigen Absonderung und
rechtlicher Verhandlung fürzuschreiten , e) end¬
lich zu Ausweisung der geschehenen Befolgung
des lezten Willens zu dem alleinigen Ende zu
verhalten , damit , so weit etwa Vermächtnisse
unbefolgt geblieben , so Pupillen oder OurgiMos
des Magistrats betreffen , wegen deren Be¬
richtigung das Nöthige veranlasset werde , wo
im Uibrtgen die Einantwortung an den Erben
wegen etwa unberichtigten Legatarien dama¬
len nicht zu hemmen ist , wenn der Erb frei¬
willig die Sicherstellung leisten wollte , oder
aber sich auszuweisen vermögete , daß er je¬
den nicht befriedigten Legatarium des erhalte¬
nen Vermächtnisses auf jene Art , mittels wel-

- eher



cher gemäß der Gerichtsordnung einem Be¬
klagten die erste Klage zuzustellen ist , erinnert,
dieser aber sich binnen der zur Einreichung der
Einrede bestimmten verhaltnißmaßigen Frist
nicht angemeldet habe.

Der Betrag der Erbsteuer ist nach Maaß
der bestehenden Geseze zu bestimmen.

tz . 117.

Eben also hak das Gericht nach den Ge-
siezen den Betrag des Uortuar 'ü auszumessen,
und wegen dessen Eintreibung binnen der gesez-
mäßigen Frist das Rechtliche vorzukehren;
gleichwie dann vor Berichtigung des
rü , und der Erbsteuer in die Einantwortung
nicht einzuschreiten ist.

HZ.

Mer jede Verlassensichaft ist ein ordent¬
liches Protokoll in Gestalt einer Tabelle nach
anschlüßigem Formular zu führen , und hat je¬
der Referent für die genaue Ausfüllung der
Tabellen bei den in sein Referat einschlagen¬

den



den Gegenständen zu hasten , folglich sie selbst
auszufüllen , oder Hierwegen über die Genauig¬
keit des Sekretärs state Dbsorge zu nehmen.
In selbes ist erstens der Namen des Erblas¬
sers einzutragen , und dessen zur Zeit des Tods
bestandener Karakter anzumerken , zweitens
ist der Sterbtag , und das Sterbort , drit¬
tens der Name des etwa rückgelassenen Ehe-
genossens , und viertens der allenfalls rück¬
gelassenen Kinder einzutragen ; wobei dann
bei jedem Kinde das Alter , und der Aufent¬
haltsort anzumerken , bei den minderjährigen
aber sogleich beizufügen ist , in was für einem
Folio selbe in dem Waisenbuch einkommen.
Fünftens ist die leztwillige Anordnung zu be¬
rühren , und zwar , ob es ein
L
'
erchtum , oder nuneupgtivum , ein Kodizill,

oder sonstiges leztwilliges Geschäft gewesen.
Es ist der Tag der Errichtung und Publici-
rung zu bemerken , und sich auf gleiche Art,
wann deren mehrere vorhanden seyn sollen,
zu benehmen . Sechstens ist der Tag der über¬
reichten Erbserklärung einzutragen , und hie¬
bei anzuzeigen , ob selbe aus leztwilligem Ge¬
schäfte , oder aus der natürlichen Erbfolge mit
oder ohne gebetener gerichtlicher Beschreibung
geschehen sey . Siebentens ist das Datum
der errichteten Inventur anzumerken . Achtens

sind



sind die Ursachen anzuführen , welche etwa die
Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung
hemmeten . Neuntens endlich ist der Tag der
geschehenen Einantwortung anzumerken , und
ist überhaupt bei diesem Protokoll zu bemer¬
ken , daß , wo immer eine Rubrik aüf eine Ur¬
kunde , oder auf eine gerichtliche Expedizion
Beziehung nimmt , die in der Registratur vor-
findig ist , sogleich anzumerken sey , in welchem
käleiLuio , oder in welchem Nro ein so ande¬
res in der Registratur zu finden sey ; worwe-
gen sich dann jener Sekretär , dem das Prä¬
sidium die Führung des Protokolls aufträgt,
von Zeit zu Zeit mit dem Registrator diesfalls
in Einvernehmen zu sezen , und seine Tabelle
in guter Ordnung und Genauigkeit zu halten
hat , und ist jeder Verlassenschastsabhandlung
ein abgesonderter Vogen zu widmen, die dann
nach der Ordnung , in welcher sich die Todes-
falle ergeben haben , zu numeriren sind. Wie
Dann dem Bürgermeister überlassen wird , zur
Erleichterung der Arbeit , und zu Beibehal¬
tung einer gleichen Forme die Rubriken dies-
fälliger Bögen in behöriger Grösse auf Schreib¬
papier allenfalls abdrucken zu lassen.



Formulare
des Verlassmschafts- Abhandlungs - Pro«

tokolls.

I. 2 .

Name»
des

Erblassers.

Sterbtag
und

Ort seines Ab-
sterbenS.

Namen
des

räckgelassenen
Ehegenvssen.

4. 5- 6.

Namen
der

rückgelassenen
Kinder.

Leztwilkige
Anordnung.

Ui'berrckchte
Erbserklärung.

7- 8. 9-

Datum
der

errichteten
Inventur.

Ursachen
der gehemmten
Dcrlassenschafts,

berichrigung.

Einantwortung.
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n) Von dein Benehmen in Waisen¬
sachen.

§ . "9.

^ n Pupillarangelegenheiten liegt dem Senate
ia oKeioüs ob , die Aufsicht auf die Per¬

son und das Vermögen der Minderjährigen/
die der Gerichtsbarkeit des Stadtmagistrats
unterstehen / wie auch auf das Vermögen der¬
jenigen , obfchon Großjährigen , welchen die
Geseze die Verwaltung ihres Vermögens nicht
anvertrautt , oder wieder abgenommen haben.

§ . ras.

In dieser Absicht ist , so , wie ein Pupill
vorfällt , sogleich der Lauf - und Zuname des¬
selben in em eigenes Protokoll einzutragen,
jene Pupillen , die ein gemeinsames unzertheil-
tes Vermögen besizen , sind Ln dem nämlichen
Folio einzmragen / dagegen von denen übrigen
jedem ein besonderes Blatt des Protokolls zu
widmen ist.

f z . tt !-.
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? . ! 2I.

Sodann ist ungesäumt darauf zu sehen -
damit ein vertrauter , bescheidener , und wohl¬
gesitteter Mann zum Gerhaben, und eben also
Lei den Kuranden ein rechtschaffener vertrauter
Mann zum Kurator benennet weroe ; und ist
sich in Rücksicht der Vergerhabung nach jenem
genauest zu achten , was in den bcstehenden
Gesezen dießfalls vorgesehen ist.

§ . 122 .

Hierauf ist das dem Pupillen ungehörige
Vermögen standhaft zu erheben , und ebenfalls
aä kroroLoUum zu nehmen , bei jedem aber
darob zu seyn , daß selbes nach Vorschrift der
Gesezen sichergestellt , die Schuldbriefe , und
Pratiosa aber sogleich in die gerichtliche Ver¬
wahrung gegeben werden. Daher bei jedem
auffallenden Zweifel der Gerhab vorzurufen,
die Beschaffenheit aufzuklaren, über die nö-
thigeVorsehung die Beratschlagung aufzuneh¬
men , und dem Gerhaben die nöthige Anwei¬
sung zu geben ist.

8 - I2Z



Wenn ein Pupill seinen Aufenthaltsort,
oder wohl gar seinen Stand verändern , oder
einen Dienst antretten wollte , ist von dem Ger-
Haben die Anzeige zu machen , und die gerächt-
liche Bewilligung einzuholen , wo sodann das
Gericht die standhafte Untersuchung zu pflegen,
und mit väterlicher Aufmerksamkeit jenes vor¬
zukehren hat , was dem Beßren des Pupill
lens angemessen befunden würde.

Z . 124.

Werm die Zeit der Großjährigkeit des
Pupillens herannahet , ist Z . Monate vor de¬
ren Elntrtttung der Gerhab vorzrffodern , und
gewissenhaft zu vernehmen , ob der Pupill also
beschaffen sey , daß ihm die Verwaltung seines
Vermögens übergeben werden könne ; fände
der Gerhab dagegen kein Bedenken , so ist des¬
sen Aeußerung sä krocoLoUnm zu nehmen , es
ist der Pupill gegen Beibringung des Tauf¬
scheines mit dem Lage des erreichten Alters
der Großjährigkeit ohne weitern auf sein An¬
langen als großjährig zn erklären , und dem
Gerhaben durch Dekret zu bedeuten , daß er
seiner Gerhabschaft entlassen seye , und daher

f 2 bin-



binnen einer verhältnißwaßigen Frist seine
Schlußrechnung zu erstatten habe , und dem
großjährig gewordenen Mündel ist zu bedeu¬
ten / daß er sein Vermögen nunmehr selbst ü-
bernehmen könne , wo sodann jedesmalen von
Dem Gerhaben die Schlußrechnung zu fodern,
diese zu berichtigen , und nach selber , wenn
mehrere Pupillen vorhanden , die Abtheilung
Des Vermögens , ansonst aber , so , wie nach
berichtigter Abtheilung die Uibergabe zu pfle¬
gen ist , und muß in jedem Falle ein Uiber-
gabsurkund aufgesezet , in diese alles , was
Der Gerhab an baarem Geld , Schuldbriefen,
Pratiosen , Realitäten , Vorräthen , oder son¬
stigem Vermögen seinem gewesenen Mündel
übergeben Habe , eingetragen , von Dem Mün¬
del , dem Gerhaben , dann zweien Zeugen die
Urkund gefertiget , und dem Gericht überge¬
ben werden.

Z . 125.

Sollte dagegen der Gerhab solche An¬
stände Vorbringen , und erweisen , die das
Mündel zur Erlangung der Großjährigkeit un¬
fähig machten , dann ist das Mündel ebenfalls
vorzurufen , über die Anschuldung zu verneh¬
men , und wenn selbes sich hierüber zu recht¬

ster-



fertigen nicht vermögete , durch öffentliches
Edikt kund zu wachen , daß dem N . ungehin¬
dert der erlangten Jahren der Großjährigkeit
die freie Verwaltung seines Vermögens einzu-
raumen von Seite des Gerichts nicht befun¬
den worden , daher er nach den Rechten der
Mündel noch ferners anzusehen seye ; und ist
sodann die Gerhabschaft nach Maaß der be¬
stehenden Geseze forrzusezen.

§ . 126.

Es ist nach anschlüßiger Form ein Wai¬
sen - Protokoll zu führen ; in dieses ist itens
der Name des Pupillen oder Oul-anäi einzu¬
tragen , und ist in dieser Rubrik das Alter des
Mündels anzusezen , 2tens ist der Name des
Gerhabens , Ouracoris , oder ^ ämiiMrstoris
zu bemerken , Ztens der Aufenthaltsort , und
die Erziehungsart des Mündels anzuführen,
4tens ist das Vermögen des Mündels mit Be¬
merkung dessen Beschaffenheit , und woher sel¬
bes dem Pupillen zugeflossen , in Kürze anzu-
deuten , die Urkunden aber , in denen dessen
mehrere Aufklärung erhoben werden kann, an¬
zuführen . ztens ist von Jahr zu Jahr anzu¬
merken , ob , und an welchem Tage sich der
Gerhab über die von verflossenem Jahre ge-

f Z vflo-
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pflogene Rechnungsrichtigkeit ausgewiesen ha¬
be . 6tens sind alle Konsense einzutragen / dis
wahrend der Minderjährigkeit in Angelegen¬
heiten von einiger Wichtigkeit ausgefallen sind.
? tens ist die Abtheilung des Vermögens bei
jenen Mündeln anzumerken , die ein gemeinsa¬
mes Vermögen besizen . 8tens ist die Erlöschung
der Gerhabschaft einzutragen , und bei dieser
Gelegenheit die Uibergabsurkund zu bemerken/
oder endlich 9tens die etwa erfolgte Erklärung
Der Unfähigkeit Zur Großjährigkeit zu gelan¬
gen , anzuführen . Wo sich in diesem Proto¬
kolle auf eine Urkund berufen wird , ist sogleich
die Stelle anzudeuten , allwo selbe in der Re¬

gistratur zu finden ist ; dahero sich der von dem
krLüäio zu Führung des Protokolls bestimm¬
te Sekretär von Zeit zu Zeit mit dem Registra¬
tor einzuvernehmen , und darob zu seyn hat,
daß das Protokoll mit Ordnung und Genauig¬
keit gesthret werde ; ! wie dann dem Bürger¬
meister überlassen wird , zur Erleichterung der
Arbeit , und zu Beibehaltung einer gleichen
Form die Rubriken diesfalliger Bögen in ge¬
höriger Grösse auf Schreibpapier allenfalls
drucken zu lassen . Dem Bürgermeister ist die¬
se Tabelle oder Protokoll mit Ende jedes Jahrs
vorzulegen , damit dieser von dem Stande der
Pupillarangelcgenheiten die crsoderliche Kennt-

niß



mß nehme, und wenn der Senat in Behandlung
dieser Geschäfte eine andenvärtige Anweisung,
oder an dem Personal eine Vorsehung erfoder-
ie, in die diensame Abhilfe eingeschritten werde.

Formular
des Protokolls in Waisen sachcn.

« - - !-
I.

- .
2.

— — - -- .L
3-

Namen Dessen Aufenthaltsort
des Mündels Terhab , Kurator, des Mündels,

oder
Knrandi.

Administrator. und dessen Lrzie,
hungsart.

4. 5- 6.

Vermögen RechnungS, Während der Min,
des

Mündels.
Richtigkeit. dcrjahrigkeit vorge,

fallene Konsense. ^

7- 8. 9-

Abteilung Erloschuttg Allenfallige Crkla, ^

des der rung der Unfähige

Vermögens. Gerhabschaft. keit zur Großjährig, ,
keir.

—-— — —



v) Von dem Benehmen in Rech»
mmgssachen.

§ . rr ?.

^ eder Rechnungsleger , dann jedes Geschäft,
in welchem Rechnung zu legen kömmt , ist

in einem eigenen Protokolle anzumerken , um
aus selbem zu ersehen , ob die Rechnung in der
gesezmäßig bestimmten Zeit erleget werde, maft
sen säumige Rechnungsleger mit Aufsezung eis
rier gemessenen Frist zu betreiben , und wenn
diese fruchtlos verfliessete, wider den säumigen
Rechnungsleger durch Pönfalle , und andere
wirksame Zwangsmittel fürzugehen ist,

ir8i

Für jeden Rechnungsleger hat der Bür-
germeister einen Referenten zu benennen , der
die nöthige Aufmerksamkeit nehme , damit fo
wohl wegen Legung , als wegen Erledigung
der Rechnung^ das Nöthige vorgekehret werde»



8^

8 - 129 .

Ist NUN aber die Rechnung in gehöriger

Zert , oder auf erfolgte Betreibung bei dem
krotocottc , Lxkibltorum überreicht worden,
dann ist dieselbe der Buchhaltern mit der Auf¬

lage zu übergeben , daß hierüber binnen i4

Tagen die Erinnerungen erstattet werden sollen.

8 - iZY.

Der Buchhaltern und der hiezu von sel¬
ber benannte Raitoffiziant hat die Rechnung,
und zwür , wenn es um eine erste Rechnung

zu thun ist , mit Zuhilfnehmung der sammtli-

chen Abhandlungsakren , und Urkunden , aus

denen das zu verrechnende Vermögen entstan¬
den , ausser dem aber mit Entgegenhaltung der

vorgehenden Rechnung mit alter Genau - und

Aufmerksamkeit zu durchgehen ; s ) ob in dem

Empfange nichts ausgelassen worden , b ) ob
die Interessen , oder sonstige jährliche Einkünf¬
ten genau auf einander folgen , und nichts ü-

Hergängen worden , o ) ob die Ausgaben der

Ordnung nach bewiesen seyn , 6 ) ob nicht dev

Gerhab mit Eigenmächtigkeit fürgegangen,
und also eine gerichtliche Bewilligung nachzu¬
holen schuldig sey , e ) ob in der caleulsttE

fZ keü



keine Irrung vorgegangen sey , k) ob der Rech¬
nungsleger Ln der geldmäßigen Sicherheit den

' Raitrest ausgewiesen habe , zu durchforschen,
alle Umstande , und zwar jeden mittels einer
besonder » Numer zu bemerken , und diese Er¬
innerung unter des eingeschrittenen Raitoffizian-
tens und Buchhalters Fertigung bei dem Aro^
tokolle Lxiübuorum ernzureichen»

8 . iZl»

Nur hat sich der RaitoffizianL gegenwär¬
tig zu halten , daß nicht mit einer übertriebe¬
nen Strenge fürgegangen , und Ausstellungen
nicht zur Chikane gemacht werden mögen , des¬
gleichen , daß die an Händen lassende Verbes¬
serungen nicht ideal , sondern standhaft und
thunlich ftyn.

8 - rzr.

Wenn nun diese Erinnerungen mit der
Rechnung dem Referenten zugestellet worden,
hat er die Erinnerungen zu durchgehen , sich
der Richtigkeit durch Einsetzung der Rechnung
zu versichern , und dann sein Referat hierüber
nebst den ihm etwa selbst ausgefallenen Anmer¬
kungen zu verfassen , und das Formale vorzm

rra-



tragen, nach welchem er die Mängel zu ver-
fassen glaube.

Wenn eine Erinnerung eines Raitoffizian-
ten eine nähere Aufklärung federte , ist zu der
Berathschlagung der in die Erinnerung einge¬
schrittene Raitoffiziant zur Auskunft zuzuziehen.

§ . IZ4.

Hätte ein RaiLoffiziant wichtige Anstände
übergangen , die der Referent mit Grunde ent¬
decket , ist der Nachlässige ein oder anderes-
mal zur mehrern Genauigkeit anzuhalten , bei
nicht erfolgender guter Wirkung von dem Bür¬
germeister nach Beschaffenheit zur Verantwor¬
tung zu ziehen , auch in dessen alienfälligeKass
sirung einzufchreiten ; doch solle dieseKassirung
so , wie überhaupt die Kassirung aller Beam¬
ten , deren Aufnahme dem Magistrat einge-
räumet ist , nicht von dem Bürgermeister allein
abhangen , sondern bei der allgemeinen Raths-
Versammlung in Vortrag kommen , und nach
der Mehrheit der Stimmen , wie alle übrigen
Geschäfte , beschlossen werden.



Uiöer das Referat ist die ordentliche Be-
rathschlagung aufzunehmen , und ob die Rech¬
nung ohne weitern zu erledigen , und dem Rech-
uungsführer nur in künftiger Rechnung einige
Nachträge anzubefehlen , oder aber ordentliche
Mängel zu stellen seyn , zu untersuchen , und
entweder in Ertheilung des ^ Kl

'
olmorii . oder

in Zufertigung der Mängel einzuschreiten.

tz . 136.

Dem Rechnungsleger liegt ob , die gestell¬
ten Mangel binnen der geldmäßigen Frist zu
erläutern , diese Erläuterung ist bei der
Rathssizung in oikLiolis zu beurtheilen,
und wann sie standhaft befunden würde , die
vorigen Mängel aufzuheben , oder nach Um¬
ständen abzuandern . Sollte aber die Rechtfer¬
tigung nicht standhaft befunden werden , sind
dem Rechnungsleger in der Erledigung jene
Aufträge Zu machen , die den Rechten ange¬
messen sind . Jedem Aufträge ist die zu dessen
Befolgung verhältnißmaßige Frist zu bestim¬
men , diese indem Protokolle anzumerken , sich
die weitere Betreibung gegenwärtig zu halten,
und also alles Ernstes darob zu ftyn , damit

die



die gerichtlichen Aufträge auch in Befolgung
kommen mögen.

8 - lZ7.

Nur wann der Rechnungsleger unter die

eingeschrittenen Mangel die vollständige Be¬

folgung ausgewiesen hat , ist dem Rechnungs¬
leger das Hblolurorium zuertheilen , bis wo¬

hin die Rechnungen bei der Rathssizung in
vKc 'ioLis aufzubewahren , nachhin aber der Re¬

gistratur zu übergeben sind.

8 . lZ8.

So , wie die Geryabschaft , Kuratel , o-
der Administrazion aufhött , steht demjenigen,
über dessen Vermögen die Rechnung gelegt
worden , oder auch seinen Erben bevor , die

Rechnungen auf sich zu nehmen , und sind sel¬
be , jedoch mit der Vorsicht ohne Anstand zu
erfolgen , daß die Rechnungen genau beschrie¬
ben , über die Beilagen jeder Rechnung ein ge¬
naues Verzeichniß verfasset , und dann über
den Empfang eine Quittung ausgestellet werde.

8 . ! Z9.



§ . IZ9-

Mer die vorgefallenen Rechnungen ist
nach anschlüssigem Formular ein umständliches
Protokoll zu führen , in der ersten Rubnk ist
der Name des Rechnungslegers und der Ge¬
genstand der Rechnung , in der 2ten die allen¬
falls geschehene Betreibung , und hiezu ange¬
wendete Mittel , in der Zten der Lag der ge¬
legten Rechnung anzumerken ; 4tens ist zu mer¬
ken , an welchem Lage sie der Buchhalterei
um ihre Bearbeitung übergeben worden ; 5tens
ist der Lag der von der Buchhalterei überge¬
benen Erinnerungen einzutragen ; 6tens ist der
Lag der dem Rechnungsleger zugestellten Man¬
gel , und 7tens der erfolgten Erläuterung an¬
zuzeigen. 8tens Sind die besondern Umstande
anzuführen , so die Ertheilung des ^ btolmorü
hemmen ; ytens ist der Lag des ertheilten ^ b.
lolmoni anzumerken , und endlich ivtens dev
Lag der an die Partheien geschehenen Erfolgs
laffung der Rechnungen einzutragen . Jeder
Rechnung ist ein eigener Bogen zu widmen,
und dieses Protokoll mit jedem Jahrgänge abs
zuschliessen , sonach für das . folgende Jahr ein
neues Protokoll aufzunehmen . Wo sich in
Diesem Protokoll auf eine Urkund berufen
wird , ist sogleich anzumerken , in welchemFaß

zikul



zikul und Nro . der Registratur die betreffende
Urkunde zu finden sey ; daher sich der zu Führ
rung des Protokolls bestimmte Sekretär mit
dem Registrator in Einvernehmen zu sezen
hat , damit das Protokoll genau und umständ¬
lich geführet werde ; und stehet dem Bürger¬
meister bevor , die Rubriken dieser Protokol¬
len zur Erleichterung der Schreiberei , und Bei¬

behaltung eines gleichen Formats aufSchreib-
papier in gehöriger Grösse drucken zu lassen.



Formular
des ProtokollsüberRechnungsgeschäftc-

I. 2. 3«

Namen

des Rechnungsle,

gerS , und Gegen,

^stand der Rechnung.

Betreibung

der Rechnungsle,

guiig.

Lag
der überreichten

Rechnung.

4 . 5- 6.

Tag
an welchem die

Rechnung der Buch,
^Halter « zugestellt

worden.

La¬
der von der Buch,

Halterei über die

Rechnung erfolgten

Aeusscrurrg.

Lag
der dem RechnungS,

leger zugestellten

Mangel.

7- 8. 9-

La¬
der erfolgten Er,

läuterung.

Anmerkung
der Umstande , so die

Ertheilung des Ab,

solutorii hemmen.

Ertheiltes Absolu,
rorium.

- B
lo.

An die Partheien
erfolgte Exlradirung
der Rechnung.

p) Von



x) Von Führung des Protokolls.
' 40.

i Tiber alles , was in einer Rathsstzung vors
"

gekommen , ist ein genaues ordentliches
Protokoll zu führen , und ist die Wesenheit
des in halbbrüchigen Bögen Zu führenden Pro¬
tokolls , daß s) der Gegenstand , worüber die

Beratschlagung ausgenommen worden , b)
die Parrheien , welche der Gegenstand betrof¬
fen , e) die Meinungen der Rache , und der¬
selben Beweggründe , endlich c) ) das Konklus
sum deutlich angemerkt werde.

' 4r.

Der Gegenstand der Berakhschlagung ist

zwar genau , aber so kurz als möglich einzu-
rragen , besonders in den Fällen , wo in dem
Voto des Referenten gemäß tz . zz . der Aus¬

zug des kxkibni vorkömmt , und ist genug,
wenn in dem Protokoll Zu ersehen ist , was der

Exhibent eigentlich gebeten habe , oder worü¬
ber eigentlich die Streitsache geführer worden,
und hat der Protokollist zur Seite den

g ans



anzumerken , den das TxMbimm gemäß des
krotoeolll Lxilibnorumführet , wie'

auch die
Pattheien , die das Geschäft betroffen hat.

§ . 142.

Die Meinung des Referenten , der in '
.dem

Protokoll genau anzumerken ist , solle zwar
in so weit angeführet werden , damit man wis¬
se , wohin selbe abgegangen ; allein das Vo¬
tum bedarf keiner Zergliederung , da sich le¬
diglich auf das von dem Referenten eingelegte
schriftliche Votum zu berufen ist , das in der
Registratur nach der Reihe der Numern , so
dieLxkibitain demkrocoeollo kxilibicorum
haben , aufzubchalten ist ; jedoch solle der Pro¬
tokollist auf ftdes solches Votum das Folium
des Rathsprotokolls anmerken , auf welchem
die hierüber gepffegene Beratschlagung zu
finden ist.

§ . I4Z.

Von jenen Rathen , die sich mit einer vsr-
gehenden Meinung vereinet , und nichts neues
beigebracht haben , ist lediglich die geschehene
Einverstehung zu bemerken. Bei jenen , die
neue Beweggründe angeführet , dieselbe in Kür¬
ze einzutragen , bei jenen endlich , die eine ab-

gcson-
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gesonderte Meinung geführt haben , dieselbe
sammt den Beweggründen genau und deutlich
anzumerken.

8 - ^

Das Konklusum ist von Wort zu Work
dem Protokolle einzutragen»

§ . 145.

Das Protokoll der Rathssizung ist so ger
schwind als möglich zu Stande zu bringen , zu
welchem Ende dem Protokollisten die Vota der
Referenten sogleich zu übergeben sind . Es ist
aber dem Protokollisten nicht gestattet , Akten¬
stücke mit sich nach Hause zu nehmen , sondern
er mag selbe gleichwohl , wenn die Einsetzung
des ein - oder andern ihm unentbehrlich seyn
sollte, noch am nämlichen Lage in deEanzlei
oder Registratur einsehen , und sich hieraus
die zu' seinem Protokoll nöthige Anmerkungen
verfassen.

§ . 146.

Das zu Stand gebrachte Protokoll , das

täglich abzuschliessen , und daher in abgesondert



LOO (iWMWIw)

ten Sessonsbögen zu fuhren , am Ende jeden
Monats aber von den abgetheilten Sizungen
vereinet , nach den Lauf der Lagen zusamm zu
binden ist , solle dem eingeschrittenen Prasidio
ungesäumt zugeschicket werden ; doch sind dem
Bürgermeister , damit er immer in der ganzen
Kenntniß der Geschäfte bleiben möge , auch
nach der Hand die Protokollen der Sizungen,
denen er nicht beigewohnet , mitzutheilen , und
seine geschehene Einsicht durch Beisezung des
Viäic zu bestättigen.

q) Von Expedirung des Konklusi.

Z - > 47>

Hk > enn das Konklusum auf einen an die Apn
Pellazionsstelle abzugebenden Bericht , o-

derinFolge des25,stenL . derGerichrsordnung
auf Hinausgebung der Beweggründe eines
Urtheils an die darum ansuchende Parthei bes
ruhet , hat der Referent die Expedizion selbst
zu besorgen , ausser dem ist die Verfassung der
Expedizion das Geschäft des Sekretärs.

148.



Zu diesem Ende ist dem Sekretär so , wie
das Konklusum gefastet worden , der schrift¬
liche Aufsaz des Formalis zu übergeben , und
er hat selbes in jene Form einzukleiden , die die

Beschaffenheit des Konklust fodert . Diese Ex-
pedizion hat er auf einem halbgebrochenen Bo¬

gen zu verfassen , und im Eingang dieses Bo¬

gens jedesmal den Numenim anzu¬
merken , zu welchem die Expedtzion gehörig ist.

8 - 149-

Die Sekretarien haben die Expedizionen
so weit es thunlich ist , sogleich in der Raths-

sizung, während dem ihre Aufmerksamkeit nicht
nöthig ist , zu verfassen , die ihnen erübrigende
sollen sie des Nachmittags der fürgewesenen
Rathssizung in dem Amtsorte vollenden , Mas¬
sen ihnen ohne wichtige Ursache Akten mit sich
nach Haus zu nehmen , nicht gestattet ist , und

soll ihnen, wenn sich die Geschäfte zu sehr häuf¬
ten , und Fälle vorfielen , wo es lediglich um

Übertragung des Referentenaufsazes in die
der Expedizion angemessene Einkleidung beru¬

hete, ein oder anderes Registratursindividuum
zu Beförderung der Arbeit dermassen zugege-

g z ben
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ben werden , daß sich jedoch die Sekretärin
dieser Erlaubniß nur dann bedienen , wann es
ihnen ob der Menge der Expedizionen nicht
möglich seyn sollte , dieselbe insgesammt am
nämlichen Tage zu vollenden ; wo übrigens,
wenn auch mit dieser Hilfe die samnrrlichenEp
pedizionen nicht zu Stande gebracht werden
könnten , die Sekretarien die Expedizionen mit
Zuhilfnehmung der Vowrum der Referenten,
und im Falle der Unentbehrlichkeit auch der
Akten selbst in ihrer Wohnung mit möglichster
Beförderung bearbeiten sollen.

150»

Die verfaßte Expedizion ist dem Referen-
ten verschlossen zuzusenden , hiebei aber der
Referats - und respektive Entwurfsbogen bei¬
zulegen , damit sich der Rath gegenwärtig hal¬
ten könne, ob die Expedizion auch genau mit
Dem Konkluso Übereinsstimme.

151.

Der Rath hat die Expedizion genau zu
durchlesen , auf jedes Wort Rücksicht zu neh§
men , ob sie dem Konkluso übereinstimme , und
in dem Ausdruck mit Deutlichkeit und Anstand
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abgefasset sep , zu erwegen , das Bedenkliche
zu verbessern , und dann zur Seite seinen Na¬
men zu unterfertigen.

§ . 152.

Von dem Referenten sind die Expedizio-
nen demjenigen , der das Präsidium geführet
hat , zuzuschicken , der sie abermals zu durchge¬
hen , die ihm etwa auffallende Bedenken von
minderer Wichtigkeit zu beheben , und das kx-
peäigtur daraufanzumerken ; im Fall aber, daß
ihm wichtige Anstande auffielen, die Expedizion
zurückzuhalten , und sie bei nächster Rathssizung
mit seinen Anständen vorzutragen hat, damit bei
versammelter Sizung über das Formale der Ex¬
pedizion , jedoch ohne in dem Intrinseko des vo¬
rigen Konklusi etwas zu andern , die Berath-
schlagung ausgenommen , und hiernach die Ex¬
pedizion ungesäumt berichtiget werde , wo so¬
dann ohne eine neuerliche Konkludirung von
dem Sekretär zur Seite das in pleno OonUIii
adjustirt / angemerket , von dem Bürgermeister
aber das Lxpeäjamr noch wahrend derRaths-
sizung beigefügt werden muß.



>
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8 . I5Z.

Was von dem Magistrat an das Avpel-
lazionsgericht ergehet , ist in der Gestalt eines
ordentlichen Berichts vorzulegen , bei welchem
von aussen die Rubrik der Partheien , und der
kurze Inhalt des Gegenstandes zu berühren ist,
und hat derlei Berichte der Bürgermeister und
der Referent zu unterfertigen , auch sind hie¬
bei die bei der Berathschlagung anwesend ge¬
wesene Räche anzumerken.

§ . - 54.

Was an solche landesfürstliche Hof - und
Gerichtsstellen ergehet , denen der Magistrat
nicht untergeordnet ist , ist durch Präsidialno¬
ten einzuleiten , die der Bürgermeister allein
zu unterfertigen hat»

§ . ! 5 § .

Was an Gerichte und Obrigkeiten erge¬
het , die nicht landesfürstliche Stellen sind , ist
in der Forme der Ersuchschreiben einzukleiden,
die der Bürgermeister und ein Sekretär zu un¬
terfertigen hat.

tz . 156»



8 - 156.

An untergeordnete Partheien oder Aems
ter ergehen die Expedizionen mittels Befehls,
die der Bürgermeister , und ein Sekretär un¬
terfertiget.

Die Rathschläge , so keine ordentliche Ur-
theile sind , werden auf den Rücken des Lxtü-
bm von Wort zu Wort , wie die entworfene
Eppedizion lautet , ausgeschrieben , und von
einem Sekretär allein unterfertiget , nur daß
dabei jenes beobachtet werde , was in dem
Z52 . der allgemeinen Gerichtsordnung wegen
Aufdrückung des Amtsinsigels vorgesehen ist.

8 - l53.

Die Urtheile endlich sind von dem Bür¬
germeister und einem Sekretär zu unterfertigen,
und werden in gleicher Form über Inzidenz-
streite , und über die Hauptsachen übe^ müuds
sich - oder schriftliches Verfahren, über ordents
siche Nothdursten , oder über unterlofene Kon¬
tumaz geschöpfet , und hat daher aller Unter¬
scheid der Benennungen in Abschieden , Ver-

g 5 last
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lassen , Relazionsausschlagen , und dergleichen
aufzuhören , sondern es ist sich des allgemeinen
Ausdrucks Urtheü zu gebrauchen , wobei zu
einigem Muster unschlüssiges Formulare Zu die¬
nen hat.

Von dem Magistrat der k. k. Haupt - und
Residenzstadt Wien wird in der Rechtssa¬
che des Georg N . Klagers eines , wider
Peter N - Beklagten andern Theils , wegen
deren von dem Georg N . angcsprochenen looo fl.
über das unterm rv . November 178Z . geschlos¬
sene mündliche Verfahren , oder über die un¬
term 20 . Ianer i784 . inrotulirteAkten zuRecht
erkennet : Der Peter N . seye dem Georg N.
die in dessen unterm z . November 178g . über¬
reichten Klage angesprochenen iovO fl. nur da¬
mal zu bezahlen schuldig , wenn er durch den
in seiner Einrede angebotenen ordentlichen Be¬
weis durch Zeugen zu erweisen nicht vermöge-
te , daß er sothane 1020 fl . wirklich gezahlt ha¬
be ; zu welchem Ende ihm den ordentlichen Be¬
weis durch Zeugen anzutreten , und aus denen
in seiner Einrede namhaft gemachten Zeugen,
mit Hmweglassung des Wenzel N . , den Mi¬

chael



chael N . , Stephan N . , und Peter N . , und

zwar aus den eingelegten Weisartikeln , mit

Hinweglassung des zten und zten Artikels,
über den iten , rten , 4ten , und 6ten Arti¬

kel aufzuführen bevorffehe , doch liege ihm

Peter N . ob , Falls kein Theil wider gegen¬
wärtiges Urtheil sich beschwerete , diesen Be¬

weis vor Verlauf des i8ten Tags , vom Ta-

ge der an ihn geschehenen Zustellung gegenwär¬

tigen Urtheils anzurechnen , jo gewiß anzutre¬
ten , widrigens dieser ihm vorbehaltene Be¬

weis erloschen seyn soll . Endlichen rc.

( Hier am Ende ist in Rücksicht der Gerichts¬
kosten , ob selbe von einem Lheile zu er¬

sten , oder zu kompensiren seyen,Erwah-

mmg zu machen. ) ^

§ . 159-

Die gemäß der Gerichtsordnung auszu-

fcrtigendeEdikte bestehen : itens in dem Konvo*

kazionsedikt bei einem zu eröffneten bewilligten
Konkurs , atens in dem Feilbietungsedikte,

Ztens in dem Vorrufungscdikte eines Beklag¬

ten , der ausser den k. k. Erblanden wohnet,

und dessenAufenthaltsort nicht bekannt ist. Da

die Konvokazions - und Vorrufungsedikte im¬
mer



(
mer den nämlichen Schwung zu nehmen haben,
und bei ersteren nur der Name des Verschul¬
deten , bei lezteren aber der Name des Vor¬
gerufenen, des Klagers , des Gegenstandes
der Klage , und des aufgestellten Vertreters
sich ändert , als sotten zuErsparungder Schrei¬
berei gedruckte Formularien , und zwar nach
dem anschlüßigen Formulare sich verschaffet,
und nur in selbe die nöthigen jedem vorkom¬
menden einzelnen Falle angemessenen Einschal¬
tungen besorget werden. Daher auch der ex-
pedirende Sekretär nur ein solches gedrucktes
Exemplar vor die Hand zu nehmen , und mit¬
tels der konkludirten Einschaltungen die Expe-
dizion zu entwerfen hat , die dann nach der
Ordnung , die den übrigen Expedizionen von
geschrieben ist , zu adjustiren kömmt.

Formale des Konvokazionsedikts.
Von dem Magistrat der k. k. Haupt - und

Residenzstadt Wien wird durch gegenwärtiges
Edikt allen jenen , denen daran gelegen , anmit
bekannt gemacht:

^ s sey von dem Gerichte Ln die Eröffnung
eines Konkurses über das gesammte im Lande

Nie- .



Niederösterreich unter der Enns befindliche be¬

wegliche Vermögen Des N . gewilliger worden.

Daher werde Jedermann , der an erstge¬
dachten Verschuldeten eine Federung zu stellen
berechtiget zu seyn glaubet , anmit erinnert , bis
- die Anmeldung seiner Federung , in
Gestalt einer förmlichen Klage wider den . . .
als Vertreter der - — Konkursmasse bei
dem Magistrat alsegewiß einzureichen , und in
dieser mcht nur die Richtigkeit dieser Federung,
sondern auch das Recht , kraft dessen er in die¬
se oder jene Klasse gesezet zu werden verlang¬
te , zu erweisen , als im widrigen nach Verflies-
sung des erstbestimmten Tags Niemand mehr
angel / ret werden , und jene , die ihre Fede¬
rung bis dahin nicht angemeldet haben , in

Rücksicht des gesammten im Lande Niederöster¬
reich unter der Enns befindlichen Vermögens
des Eingangs benannten Verschuldeten ohne
Ausnahme auch dann abgewiesen seyn sollen,
wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht
gebührete , oder wenn sie auch ein eigenthümli-
ches Gut von der Masse zu fodern hätten , oder
wenn auch ihre Foderung auf ein liegendes Gut
des Verschuldeten Vorgemerkt wäre , also , daß
derlei Gläubiger vielmehr , wenn sie etwa in
die Masse schuldig seyn sollten , die Schuld un-

ge-
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, . yruderL des Kompensazions - Eigenthums-
oder Pfandrechts , das ihnen ansonst Zu Stat¬
ten gekommen wäre , abzutragen verhalten wer¬
den würden . Wornach sich Jedermann zu
achten , mW vor Schaden zu hüten wissen wird;
dann hierinnen bestehet das für die k. k. Erb¬
lande bestimmte Gesez.

Gegeben in der k. k. Haupt - und Residenz¬
stadt Wien den-

Formale des Vorrufungsedikts eines
Beklagten in Folge des Listen § .
der Gerichtsordnung.

Von dem Magistrat der k . k. Haupt - und
Residenzstadt Wien dem N . mittels gegenwär¬
tigen Edikts anmit zu erinnern;

Es habe wider ihn bei diesem Gerichte
der N . wegen - - - Klage angebracht , und
um die der Gerechtigkeit angemessene richter¬
liche Hilfe gebeten;

Da nun das Gericht wegen dessen nicht
bekannten Aufenthaltsorte , allenfalls Abwe¬
senheit von den k . k . Erblanden ihm N . den
hierortigen Hof - und Gerichts advokaren N.
zur Vettrettung auf dessen Gefahr und Unko¬

sten
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sten als Kurator bestellet hat , mit welchem die
angebrachte Rechtssache nach Maaß der für
die k. k. Erblanden gesezmassig bestimmten all¬
gemeinen Gerichtsordnung ausgeführet , so¬
nach entschieden werden wird . Als werde der¬
selbe dessen anmit zu dem Ende erinnert , da¬
mit er allenfalls in rechter Zeit selbst zu erschei¬
nen , oder dem bestimmten Vertreter seine
Rechtsbehelfe in gehöriger Zeit an Händen
zu lassen , oder einen anderen Sg^ valter zu
bestellen , und diesem Gerichte namhaft zu ma¬
chen , und überhaupt in jene rechtliche ord¬
nungsmassigeWege einzuschreiten wissen möge,
die er zu seiner Verteidigung diensam finden
würde , Massen er sich die aus seiner Verab-
saumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen
haben würde ; dann hierum bestehet das für
die k. k. Erblanden bestimmte Gesez.

Gegeben in der k. k. Haupt - und Resi¬
denzstadt Wien den - -

Die Feilbietungsedikte dagegen , da diese
nebst der weitläufigeren Beschreibung des Ge¬
genstandes der Feilbietung , auch gemäß der
Gerichtsordnung , nach der sich genauest zu
achten , mehrere Umstande enthalten , müssen

bei



bei jedem vorkommenden Falle in ihrem gan¬
zen Umfange von dem Sekretär entworfen,
und auch nur schriftlich , jedoch in der denen
Edlkten überhaupt eigenen Form in der Kanzr
lei expedirt werden.

l6l.

Die Edikten hat der Bürgermeister und
zweiRache zu unterfertigen , sie sind in jenem
Orte , HK es derzeit gewöhnlich gewesen , zu
affigiren , und also so oftmal zu expediren , als
oft die Affigirung geschehen muß ; auch muß
jedes Edikt zu drei verschiedenenmalen in die
öffentlichen Zeitungsblatter eingedrücket werden.

Die adjustirte Expedizion ist mir möglicher
Beförderung dem Expeditor zuzuschicken . .

r) Von Ausfertigung und Zustel¬
lung der Expedizionen.

? > lSZ.
/ A > obald die von dem Präsidio adjustirte Exs

pedizio» dem Expeditor » zukömmt , hat
ftl-
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selber den Tag , an welchem sie in das Expe¬
dit gekommen , zur Seite anzumerken , dann
sich mit dem Aaxator zu dem Ende einzüver-
stehen , um dm Betrag der Gerichtstaxe zue
Seite anzumerken , die hievon nach Maaß der
Taxordnung zu entrichten kommet.

§ . 164«

Fände der Expeditor bei der von dem Ta5
xütor angemerkten Tax einen Anstand, hat er
selben dem Taxator zu eröffnen , und beede da¬
hin befliessen zu seyn , damit der Anstand nach
Vorschrift der Taxordnung in Güte behoben
werde ; konnten sie sich aber in ihrer Meinung
nicht vereinen , so solle sich der Entscheidung
halber an die Kammer verwendet werden,
wohin alle sich der Taxen halber ergebende
Anstands gehörig sind.

8 . r6 §.
Dann hat der Expeditor darob zu seyn,

damit in der Kanzlei die Ausfertigung der
Expedizion geschehe ; zu diesem Ende sollen die
Kanzlisten sich täglich des Morgens von z

h bis
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bis 12 Uhr , dann des Nachmittags von z bis
6 Uhr in der Kanzlei einfinden , und die ihnen
vor : dem Expeditor vorlegende Arbeit ohne
Widerrede besorgen . Nur an den Ferialra-
gen ist genug , wenn deren io in der Kanzlei
sich einfinden , wo dann zwischen den bestehen¬
den Kanzlisten nach Anleitung des Expeditors
abzuwechseln ist.

Eben also haben vier Kanzlisten immer,
so lang der Rath fürwahret , und bei vorfal¬
lender häufigen Arbeit , so viel deren erfor¬
derlich sind , auch durch längere Zeit über die
Hieoben ausgemessenen Stunden in der Kanz¬
lei zu verbleiben , und bei dieser anhaltenden
Arbeit nach des Expeditors Anweisung abzu¬
wechseln.

tz. 166.

So bald die Expedizion abgeschrieben ist,
soll bei denen Stücken , die von dem Referen¬
ten selbst gemäß 8 - 147 . verfasset werden müs¬
sen , oder auch ordentliche Sentenzen sind , zwi¬
schen dem betreffenden Kanzlisten , und dem
Expeditor , in den übrigen minder wichtigen
Stücken aber zwischen dem Kanzlisten und ei¬

nem



rrem Registranten das Konzept mit der Ab-
schrift kollazioniret , die eingesch 'ichenen Schreibe
fehler alsogleich verbessert , in die Abschrift am
Rande des Papiers zum Zeichen der geschehe-
nen Kollazionirung der . Buchstaben e bergest-
zer werdetl.

§ . 167.

Dann hat der Expeditor Rücksicht zu nehs /
men , daß die Unterfertigung der Expedizionen
nach Vorschrift Z . 153 . L t

'
egg . geschehe»

168.

Das Konzept der Expedizion ist sogleich
nach der Kollazionirung in der Registratur zu¬
rück zu halten , und wenn der Lag der gesche¬
henen Zustellung von dem Gerichtsdiener ange¬
sagt , und von einem Registranten auf dem
Konzepte angemerket worden , zu reponiren.

169.

Die Zustellung an die betreffende Stelle
oder Parthei hat durch einen beeidigten Ge¬
richtsdiener (dem täglich auf einem halbgebro¬
chenen Bogen ein Verzeichniß deren ihm zur

h r Zu-
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Zustellung übergebenen Stücke von dem Exr
peditor einzuhündigen , und in diesem bloß der
Name der Expedizion , und wohin selbe zuzu¬
stellen sey , anzumerken ist ) zu geschehen , und

zwar folgendermaßen : 3) Was an eine hier-
kündige Stelle gelangt , ist lediglich bei dem
krotocollo Lxlübitorum der betreffenden Stel¬
le einzureichen, d) Was ausser Landes geht,
und der Post aufzugeben ist , hierüber hat der
Gerichtsdiener sich einen Amtsschein ausstel¬
len zu lassen , c) Was endlich an eine Parthei
gelanget , dieses hat der Gerichtsdiener nach
Vorschrift des zosten Kapitels der Gerichts¬
ordnung zuzustellen, sich aber auf seinem Tag¬
zettel bei dem Nro der betreffenden Expedizion
von jenem , dem er die Expedizion eingehandi-
get hat , eigenhändig die geschehene Zustellung
mittels blosser Zuschreibung des Namens be-
stückigen zu lassen.

Z . 17s.

An folgendem Tage hat sich jeder Ge¬
richtsdiener bei dem Expeditor ob der gesche¬
henen Zustellung zu legitimiren ; würe eine
Zustellung unterblieben , sich über die Ursache
zu rechtfertigen ; der Expeditor hat die rück¬
ständige Zustellung auf das folgende Tagzettel-
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zu übertragen , durch die Registranten bei den
zugestellten Expedizionen den Lag der gesches
henen Zustellung anmerken zu lassen , die dem
Gerichtsdiener behandigte Tagzettel aber in
der Registratur aufheben zu lassen.

8-

Unter den angestellten mehreren Gerichts
dienern hat der Expeditor die Arbeit mit eig¬
ner Gleichheit , und stater Abwechslung also
zu vertheilen , damit sowohl die Rarhssizungen,
so lang selbe dauren , jedesmal mit einem Ger
richtsdiener ausser der Rathsstube versehen,
als auch die Zusendungen an den Bürgermeis
ßer , Räche , und das Expedit besorget wer¬
den, dann die Aufgebung und Uibernahme bei
der Post geschehe , endlich die Zustellungen
nach Möglichkeit beförderet werden»

HVonbs



§) Von Aufbewahrung der Akten,
und eigentlichem Bestehen der
Registratur.

Registrakursakte !? sind in abgetheilteir
Faszikuln inb ' .lio in derRegistratur aufzu-

behalten , die Faszikuln nach den Materien
einzutheilen , jedes Stück aber , das aufbehal¬
ten wird , von aussen mit dem Nro jenes Fas-
zikuls , zu dem es gehöret , und mit dem Nro,
nach welchem es in söthanen Faszikul einzule¬
gen ist, zu bezeichnen. Wenn ein zurückgehal¬
tenes kxtribiwm mehrere Beilagen enthält , ist
jede Beilage mit dem nämlichen Nro zu bezeich¬
nen , der dem kxkjbjw eigen ist , Zu dem es
gehöret , und ist dann auf dem Hauptexhibitv
anzumerken , mit wie viel Beilagen dasselbe
repomrt worden.

§. 173.
Die Vota der Referenten , und die Ex-

pedizionen sind bloß nach den Nris zu legen,
web



welche die kxliibits in dem ? r,oweo ! lo kxliibr-

t 05um haben , und ist nach jedem Votirbogen

sogleich der dazu gehörige Bogen der Expedi¬

tion beizuschlieffen . Alle übrigen Registraturs¬

akten werden in die Faszikula orcline ellrono-

Is ' ^ieo , wie nämlich dieselbe vorgekommen,

eingeschlossem

§ . 174.

Die Faszikuln sind nicht zu solcher Grösse

anwachsenzu lassen,daß selbe unbeweglich wür¬

den , sondern es ist in solchem Falle der Fas-

zikul in mehrere abzutheilen , der nämliche I>lu-

M6NI8 kasciLuli beizubehalten , und nur von

aussen anzumerkcn , von welchem Nro bis zu

welchem der Faszikul die enthalte.

Uiber die Generalien und Normalien ist

ein eigenes Buch , in welches alle Normalien

einzutragen sind , mit einem genauen Register

zu führen , in welchem der Gegenstand des

Gesezes nach alphabetischer Ordnung einzutra¬

gen ist . Alle übrigen Registratursakten haben

nur ein , und das nämliche Repertorium , das

nicht nur nach dem Namen beeder Partheien,

h 4 wcl-



welche die Akren betreffen , sondern auch nach
Dem Gegenstände des Geschäfts ebenfalls in
alphabetischer Ordnung emzutragerr ist ; wenn
auf eine Parthei , oder auf ein Geschäft meh¬
rere Registratursakten Beziehung nehmen , so
sind zu sothaner Parthei , oder zu dem betref¬
fenden Gegenstände des Geschäfts alle Nu-
wem der Registratursakten , die dahin gehö¬
ren , in starer Fortsezung beizufügen , und da¬
her ist bei jeder Rubrik der erfoderlicheRaum
zu lassen , um die sämwtlichen Nuwern dahin
Nachträgen zu können ; damit aber dieses Re¬
pertorium wegen seiner Grösse nicht zu unbe¬
weglich werde , sind jedem Buchstaben 2 abge¬
sonderte ^ srmonsZ zu widmen , und hat in
Dem einen die Eintragung nach dem
Namen der emgeschrittenen Parthei , in dem
andern nach dem Gegenstände des Geschäfts
zu geschehen.

- 76.
Nur dem Bürgermeister , dm Vicebürgermei-

siern und Len Rathen sollen ohne weiterm auf
Verlangen die Men , und zwar den Rächen nur
jene Akten , die oder m ein Normale , oder in
ein ihnen zugerheiltes Referat einschlagen , aus
derRegistratur erfolget werden , ausser dem solle

ohne
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ohne Vorwissen und Bewilligung kein Stück
aus der Registratur erfolgt werden»

§ . - 77 .

Wenn an den Bürgermeister , oder einen

Rath aus der Registratur eine Erfolglassung
geschieht , solle sogleich in dem Faszikul , aus

welchem die Erfolglassung geschieht , ein eige¬
ner Bogen eingelegt , und auf diesem vorge¬
schrieben werden , an wen , und lud guo äsco

die Erfolglassung geschehen sey , welcher Bo¬

gen dann , wann das erfolgte Stück zurück
gelanget , anwiederum zu kassiren ist . Beine¬

dens hat der Bürgermeister oder Rath über

jene die er herausmmmt , sein Rezepisse
auszuffellen . Endlich ist ein Vormerkbuch über

die erfolgten Stücke zu halten , in selbes jede

Erfolglassung getreulich (inzutragen , sothanes
Vormerkbuch von dem Registrator von Zeit

Zu Zeit nachzusuchen , und nach Verlauf jeden
Monats von den bei jedem Rache befindlichen
Registratursstücken ein schriftliches Verzeichnis
mit Anmerkung des Tags , an welchem die

Erfolglassung geschehen , dem Bürgermeister
vorzulegen , damit selber bei nächster Raths - '

sszulig die Ursache der Zurückhaltung erheben,
und
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und wenn keine einschreitete , die ungesäumte
Zurückstellung veranlassen möge.

8 - i78.

Zn gleicher Art sind auch den Sekretarien,
die in ihre Expeditionen einschlagenden
aus der Registratur ohne des Bürgermeisters
Vorwissen , und mit obiger Vorsehung zu ge¬
statten , ausser dem aber solle keinem andern
Gerichtsindividuo , noch weniger einem Frem¬
den ohne Vermissen und Einwilligung des Bür¬

germeisters eine derlei Einsicht gestattet werden.

- 79.
Der Magistrat soll am Ende jeden Jahrs

den 8c3tum aller Bearbeitungen , die in dem

ganzen Jahrgange vorgefallen , in einer or¬
dentlich verfaßten Tabelle ausweisen , in sel¬
ber a) nach den unterschiedenen Gegenständen
der Geschäfte die Zahl der in jedem Geschäfte
vorgefallenen Numern , b) die von jedem Re¬
ferenten bearbeitete Zahl der Geschäfte , e) end¬
lich die annoch nicht erledigte kxlübtta anzei-
gen , bei lezteren ebenfalls dieReferenten , hin-
ter den sie in Rückstand haften , anmerken,

und
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und die Ursache des Retardats getreulich ans

zeigen ; diesen äcscum hat der Bürgermeister
an das kais. königl. Appellazionsgericht einzu-
begleiten , und selbem eine gewissenhafte An¬

zeige über die besonderen Verdienste , oder über
die ein oder anderen Inckviäuo zur Last gehen¬
de wichtige Ausstelluugen ohne alle Vorliebe
oder Gehässigkeit , wie er es sich vor Gott und
dem Landesfürsten zu verantworten getrauet,
vorzulegen.

I8v.

Nebst dem solle von Viertel zu Vierteljah¬
re über die in Rückstand haftende inrorulirte

Prozesse das Verzeichniß dem kais. kön . Ap-
pellazionsgericht überreichet , und bei jedem

Prozesse der Referent , nebst der Ursache des
Retardats angemerket werden.

Der Bürgermeister hat ein - oder ande¬

ren eigenen Rath zu benennen , der die Auf¬

sicht über die Registratur und Kanzlei auf sich

habe , die ein so andere von Zeit zu Zeit über¬

falle , ob eine Gleichheit in der Arbeit , und
die



die Genauigkeit der Vorgeschriebenen Manipus
lazion beobachtet werde , untersuche , bei enft
deckenden Gebrechen sein Referat abstatte, und
die nöthige AbhilfsmitLel an Händen lassen
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